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1 Zusammenfassung 
Die Familie Haucke betreibt seit Jahrzehnten in Sassenburg, Ortschaft Grußendorf einen Schrot
platz. Um den Betrieb planungsrechtlich abzusichern, beabsichtigt die Gemeinde Sassenburg die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet Rohstoffwiederverwertung (Eisen)“ für 
triebsfläche (Flur 3, Flurstück 21/8). Auf dem ca. 1.900 m² großen Betriebsgelände findet die Lag
rung von nicht gefährlichen (Metall

Wir wurden beauftragt, die infolge der Nutzungen auf dem Schrottplatzgelände hervorgerufenen 
Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft

Auf der Basis der in Pkt. 5 aufgeführten 
lungspegel berechnet. Die Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgt nach der 
gebnis ist, dass der Beurteilungs
den Immissionsrichtwert nach TA Lärm von 60 dB(A) deutlich unterschreitet. 
wird der Schrottplatz nicht genutzt

Immissionsort 
 
 

IP-1: Im Parsau 22, (EG) 

IP-2: Im Parsau 18, (1. OG)

 
Im Regelfall werden in Prognoseberechnungen konservative Annahmen getroffen, um Messung
nauigkeiten zu berücksichtigen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass das betriebszugehörige 
Wohnhaus „Im Parsau 22“ keine Fenster zu schutzbedürftigen Räumen an Nord
besitzt. Der Immissionsort wurde von uns der Übersicht halber mit betrachtet.

Eine relevante Geräusch-Vorbelastung durch sonstige gewerbliche Nutzungen in der Umgebung 
ist an den betrachteten Wohnhäusern nicht zu e

Der schalltechnischen Untersuchung des konkreten Betriebes kann entnommen werden, dass 
durch die Schrottplatznutzung keine schädlichen Umweltauswirkung
tungen der zulässigen Immissionsrichtwerte
relevanten gewerblichen Nutzungen vorliegen und somit eine Aufteilung der Immiss
mehrere Gewerbebetriebe nicht erfolgen muss
von zulässigen Schallleistungspegeln (Geräuschkontingentierung) ve
das Instrumentarium jedoch nicht verzichten, kann der unter Pkt. 9 dargestellte Ko
vorschlag verwendet werden. 

 

Dipl.-Ing. Pit Breitmoser 
Sachverständiger der TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG
Qualitätssicherung: Dipl.-Phys. Sandra Weber

Auszüge aus diesem Bericht dürfen nur mit aus
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cke betreibt seit Jahrzehnten in Sassenburg, Ortschaft Grußendorf einen Schrot

platz. Um den Betrieb planungsrechtlich abzusichern, beabsichtigt die Gemeinde Sassenburg die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet Rohstoffwiederverwertung (Eisen)“ für 
triebsfläche (Flur 3, Flurstück 21/8). Auf dem ca. 1.900 m² großen Betriebsgelände findet die Lag
rung von nicht gefährlichen (Metall-)Abfällen statt.  

tragt, die infolge der Nutzungen auf dem Schrottplatzgelände hervorgerufenen 
Nachbarschaft zu ermitteln und zu beurteilen.

aufgeführten Eingangsdaten haben wir die zu erwartenden Beurte
Die Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgt nach der 

dass der Beurteilungspegel Lr an den maßgeblichen Immissionso
den Immissionsrichtwert nach TA Lärm von 60 dB(A) deutlich unterschreitet. 
wird der Schrottplatz nicht genutzt. 

Tageszeit
6:00 – 22:00 Uhr

IRW  

60 dB(A) 

2: Im Parsau 18, (1. OG) 60 dB(A) 

Im Regelfall werden in Prognoseberechnungen konservative Annahmen getroffen, um Messung
rücksichtigen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass das betriebszugehörige 

us „Im Parsau 22“ keine Fenster zu schutzbedürftigen Räumen an Nord
missionsort wurde von uns der Übersicht halber mit betrachtet.

Vorbelastung durch sonstige gewerbliche Nutzungen in der Umgebung 
an den betrachteten Wohnhäusern nicht zu erwarten.  

Der schalltechnischen Untersuchung des konkreten Betriebes kann entnommen werden, dass 
durch die Schrottplatznutzung keine schädlichen Umweltauswirkungen in Form von Überschre

zulässigen Immissionsrichtwerte zu befürchten sind. Da auch in der Umg
vanten gewerblichen Nutzungen vorliegen und somit eine Aufteilung der Immiss

mehrere Gewerbebetriebe nicht erfolgen muss, kann nach unserer Ansicht auf eine Festsetzung 
von zulässigen Schallleistungspegeln (Geräuschkontingentierung) verzichtet werden. Will man auf 
das Instrumentarium jedoch nicht verzichten, kann der unter Pkt. 9 dargestellte Ko

 

   
der TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG 

Phys. Sandra Weber 

Auszüge aus diesem Bericht dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 
Verfassers vervielfältigt werden. 
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cke betreibt seit Jahrzehnten in Sassenburg, Ortschaft Grußendorf einen Schrott-
platz. Um den Betrieb planungsrechtlich abzusichern, beabsichtigt die Gemeinde Sassenburg die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet Rohstoffwiederverwertung (Eisen)“ für die Be-
triebsfläche (Flur 3, Flurstück 21/8). Auf dem ca. 1.900 m² großen Betriebsgelände findet die Lage-

tragt, die infolge der Nutzungen auf dem Schrottplatzgelände hervorgerufenen 
zu ermitteln und zu beurteilen.  

gangsdaten haben wir die zu erwartenden Beurtei-
Die Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgt nach der TA Lärm. Er-

an den maßgeblichen Immissionsorten in der Tageszeit 
den Immissionsrichtwert nach TA Lärm von 60 dB(A) deutlich unterschreitet. Im Nachtzeitraum 

Tageszeit 
22:00 Uhr 

Lr, Schrottplatz 

56 dB(A) 

53 dB(A) 

Im Regelfall werden in Prognoseberechnungen konservative Annahmen getroffen, um Messunge-
rücksichtigen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass das betriebszugehörige 

us „Im Parsau 22“ keine Fenster zu schutzbedürftigen Räumen an Nord- und Ostfassade 
missionsort wurde von uns der Übersicht halber mit betrachtet. 

Vorbelastung durch sonstige gewerbliche Nutzungen in der Umgebung 

Der schalltechnischen Untersuchung des konkreten Betriebes kann entnommen werden, dass 
en in Form von Überschrei-

zu befürchten sind. Da auch in der Umgebung keine 
vanten gewerblichen Nutzungen vorliegen und somit eine Aufteilung der Immissionsanteile auf 

, kann nach unserer Ansicht auf eine Festsetzung 
zichtet werden. Will man auf 

das Instrumentarium jedoch nicht verzichten, kann der unter Pkt. 9 dargestellte Kontingentierungs-

licher Genehmigung des 
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2 Aufgabenstellung 

Die Familie Haucke betreibt seit Jahrzehnten in Sassenburg, Ortschaft Grußendorf einen Schrot
platz. Um den Betrieb planungsrechtlich abzusichern, 
Aufstellung des Bebauungspla
triebsfläche (Flur 3, Flurstück 21/8)
rung von nicht gefährlichen (Metall

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens
nachzuweisen ob bzw. unter welchen Vo
lichen Immissionsorten eingehalten werden.

Hierfür wurde von Familie Haucke
infolge der Nutzungen auf dem 
Nachbarschaft zu ermitteln und zu beurteilen.

Mit Anhang 1 haben wir einen Übersichtsplan

3 Örtliche Situation und Kurzbeschreibung des Vorhabens

Das Betriebsgelände befindet sich 
der Gemeindestraße „Im Parsau“
liegt südwestlich des Schrottplatzes.
Wohnnutzungen sind südlich der L 289 gelegen. 
zungen befinden sich im Außenbereich gemäß § 35 BauGB

Die Zufahrt zum Schrottplatz erfolg
Auf der Schrottplatzfreifläche 
Container oder auf den betriebseigenen 
Bezahlung der angelieferten Metalle, wodurch nur ein geringer täglicher Umschlag 
Kleinteileanlieferungen anfällt.
eingesetzt. Auch steht ein Radlader
ge weisen eine vergleichsweise geringe 
einem Werkstattarbeitsplatz, an dem insbesondere Heizungsrohre mit einem Winkelschneider z
geschnitten werden. Insgesamt ist bei de
chen Metallumschlag auszugehen, so dass neben den genannten 
Zeiten ohne geräuschintensive Tätigkeiten zu erwarten sind.

Die Geräuschimmissionen sind an den umliegenden
Parsau 18“ (IP-2) zu beurteilen. 
Wohnhaus „Im Parsau 22“ nach Angaben der Nutzer keine Fenster zu schutzbedürftigen Räumen 
an den der Betriebsfläche zugewan

Das Untersuchungsgebiet ist schalltechnisch als eben zu bezeichnen.

Der Einschichtbetrieb hat derzeit 
Uhr, d. h. ausschließlich im Tageszeitraum
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Familie Haucke betreibt seit Jahrzehnten in Sassenburg, Ortschaft Grußendorf einen Schrot
platz. Um den Betrieb planungsrechtlich abzusichern, beabsichtigt die Gemeinde Sassenburg die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet Rohstoffwiederverwertung (Eisen)“
triebsfläche (Flur 3, Flurstück 21/8). Auf dem ca. 1.900 m² großen Betriebsgelände 
rung von nicht gefährlichen (Metall-)Abfällen statt.  

verfahrens ist eine schalltechnische Untersuchung 
nachzuweisen ob bzw. unter welchen Voraussetzungen die Immissionsrichtwerte an den maßge
lichen Immissionsorten eingehalten werden. 

Familie Haucke die TÜV NORD Umweltschutz GmbH &
auf dem Schrottplatzgelände hervorgerufenen Geräuschimmissionen 

zu ermitteln und zu beurteilen. 

Mit Anhang 1 haben wir einen Übersichtsplan sowie einen (detaillierteren) Lageplan

und Kurzbeschreibung des Vorhabens

befindet sich etwa 250 m südlich der L 289 („Alte Lan
Gemeindestraße „Im Parsau“. Das zum Betrieb zugehörige Wohngrundstück „Im Parsau 22“ 

hrottplatzes. Westlich befindet sich die Hofstelle „Im Parsau 18“
Wohnnutzungen sind südlich der L 289 gelegen. Das Plangebiet sowie die umliegenden 

befinden sich im Außenbereich gemäß § 35 BauGB.  

Die Zufahrt zum Schrottplatz erfolgt von der Straße „Im Parsau“ über die südwestliche Toreinfahrt. 
 werden die Metalle angeliefert, gelagert und für den Abtransport in 

den betriebseigenen Lkw verladen. Es erfolgt keine Wiegung und auch keine 
Bezahlung der angelieferten Metalle, wodurch nur ein geringer täglicher Umschlag 

. Für Lagerarbeiten und Verladung wird der betriebseigene Bagger
Radlader Typ Ahlmann al7c zur Verfügung. Die vorgenannten Fahrze

ge weisen eine vergleichsweise geringe Leistung auf. Demontagearbeiten erfolgen vorrangig an 
nem Werkstattarbeitsplatz, an dem insbesondere Heizungsrohre mit einem Winkelschneider z

Insgesamt ist bei dem Familienunternehmen von keinem durchgängigen 
chen Metallumschlag auszugehen, so dass neben den genannten Betriebsvorgängen
Zeiten ohne geräuschintensive Tätigkeiten zu erwarten sind.  

sind an den umliegenden Wohnhäusern „Im Parsau 22
2) zu beurteilen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich beim betriebszugehörigen 

Wohnhaus „Im Parsau 22“ nach Angaben der Nutzer keine Fenster zu schutzbedürftigen Räumen 
an den der Betriebsfläche zugewandten Fassadenseiten befinden. 

ist schalltechnisch als eben zu bezeichnen.  

derzeit Betriebs- und Anlieferzeiten von werktags
, d. h. ausschließlich im Tageszeitraum.  
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Familie Haucke betreibt seit Jahrzehnten in Sassenburg, Ortschaft Grußendorf einen Schrott-
die Gemeinde Sassenburg die 

ns „Sondergebiet Rohstoffwiederverwertung (Eisen)“ für die Be-
00 m² großen Betriebsgelände findet die Lage-

e schalltechnische Untersuchung zu erstellen. Es ist 
aussetzungen die Immissionsrichtwerte an den maßgeb-

& Co. KG beauftragt, die 
Geräuschimmissionen in der 

Lageplan beigefügt. 

und Kurzbeschreibung des Vorhabens 

„Alte Landstraße“) und östlich 
Das zum Betrieb zugehörige Wohngrundstück „Im Parsau 22“ 

befindet sich die Hofstelle „Im Parsau 18“. Weitere 
Das Plangebiet sowie die umliegenden Wohnnut-

t von der Straße „Im Parsau“ über die südwestliche Toreinfahrt. 
die Metalle angeliefert, gelagert und für den Abtransport in 

Es erfolgt keine Wiegung und auch keine 
Bezahlung der angelieferten Metalle, wodurch nur ein geringer täglicher Umschlag durch private 

g wird der betriebseigene Bagger 
Die vorgenannten Fahrzeu-

Demontagearbeiten erfolgen vorrangig an 
nem Werkstattarbeitsplatz, an dem insbesondere Heizungsrohre mit einem Winkelschneider zu-

m Familienunternehmen von keinem durchgängigen tägli-
Betriebsvorgängen vorrangig 

Im Parsau 22“ (IP-1) und „Im 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich beim betriebszugehörigen 

Wohnhaus „Im Parsau 22“ nach Angaben der Nutzer keine Fenster zu schutzbedürftigen Räumen 

werktags zwischen 8 und 17 
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4 Beurteilungsgrundl

4.1 Bauleitplanung 

Eine der Grundpflichten einer Gemeinde bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist dafür zu 
sorgen, dass den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn
nung getragen wird (§ 1 Absatz

Auch im BImSchG (das zwar nicht unmittelbar für die Bauleitplanung, sondern nur für Vor
gilt) wird der Schutzanspruch der Wohnnutzung definiert:

„Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nu

zung vorgesehenen Flächen e

kungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 

96/82/EG in Betriebsbereichen hervorg

oder überwiegend dem Wohnen dienen

tige Gebiete, insbesondere öffent

zeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Natu

besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich 

vermieden werden.“ (§ 50 BImSchG)

Bei der Bauleitplanung sind in der Regel den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzun
Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil
werte zuzuordnen. 

Danach sollten die folgenden Orientierungswerte nach Möglichkeit nicht überschritten werden:

Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete (WS)

tagsüber (06:00 bis 22:00 Uhr)
 nachts  (22:00 bis 06:00 Uhr)

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI):

tagsüber (06:00 bis 22:00 Uhr)
 nachts  (22:00 bis 06:00 Uhr)

Gewerbegebiete (GE): 

tagsüber (06:00 bis 22
 nachts  (22:00 bis 06:00 Uhr)

Bei den zwei angegebenen schalltechnischen Orientierungswerten für die Nachtzeit ist der höhere 
für die Beurteilung von Geräuschimmissionen aus dem Bereich "Verkehrs
die Beurteilung von Geräuschimmissionen aus dem Bereich "Gewer

Anmerkung: Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Ve

kehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlich

troffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orienti

rungswerten verglichen und nicht addiert werden

Aufgrund der unterschiedlichen Ermittlung und Beu
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zu beachten, die sich auf die jeweilige Geräuschart 
beziehen. 
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agen 

Eine der Grundpflichten einer Gemeinde bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist dafür zu 
sorgen, dass den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits

1 Absatz 6 Satz 1 Nr. 1 BauGB).  

Auch im BImSchG (das zwar nicht unmittelbar für die Bauleitplanung, sondern nur für Vor
gilt) wird der Schutzanspruch der Wohnnutzung definiert: 

„Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nu

zung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwi

kungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 

bereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich 

oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedür

dere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Fre

zeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder 

besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich 

vermieden werden.“ (§ 50 BImSchG) 

Bei der Bauleitplanung sind in der Regel den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzun
18005, Teil 1 (siehe Anhang 2) aufgeführten schalltechni

Danach sollten die folgenden Orientierungswerte nach Möglichkeit nicht überschritten werden:

Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete (WS):  

(06:00 bis 22:00 Uhr)  55 dB(A) 
(22:00 bis 06:00 Uhr)  45/40 dB(A) 

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI): 

(06:00 bis 22:00 Uhr)  60 dB(A) 
(22:00 bis 06:00 Uhr)  50/45 dB(A) 

(06:00 bis 22:00 Uhr)  65 dB(A) 
(22:00 bis 06:00 Uhr)  55/50 dB(A) 

Bei den zwei angegebenen schalltechnischen Orientierungswerten für die Nachtzeit ist der höhere 
für die Beurteilung von Geräuschimmissionen aus dem Bereich "Verkehrs
ie Beurteilung von Geräuschimmissionen aus dem Bereich "Gewerbelärm" in Ansatz zu bringen.

ie Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Ve

kehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlich

troffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orienti

rungswerten verglichen und nicht addiert werden. (Ziff. 1.2 aus Beiblatt 1 zur DIN 18005

Aufgrund der unterschiedlichen Ermittlung und Beurteilung dieser Geräuscharten sind zusätzlich 
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zu beachten, die sich auf die jeweilige Geräuschart 
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Auch im BImSchG (das zwar nicht unmittelbar für die Bauleitplanung, sondern nur für Vorhaben 

„Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nut-

che Umwelteinwir-

kungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 

wirkungen auf die ausschließlich 

den Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürf-

lich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Frei-

rschutzes besonders wertvolle oder 

besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich 

Bei der Bauleitplanung sind in der Regel den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen die im 
2) aufgeführten schalltechnischen Orientierungs-

Danach sollten die folgenden Orientierungswerte nach Möglichkeit nicht überschritten werden: 

Bei den zwei angegebenen schalltechnischen Orientierungswerten für die Nachtzeit ist der höhere 
für die Beurteilung von Geräuschimmissionen aus dem Bereich "Verkehrslärm", der niedrigere für 

belärm" in Ansatz zu bringen. 

ie Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Ver-

kehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Be-

troffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientie-

aus Beiblatt 1 zur DIN 18005-1) 

rteilung dieser Geräuscharten sind zusätzlich 
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zu beachten, die sich auf die jeweilige Geräuschart 
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4.2 TA Lärm 

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind Anlagen so zu errichten und zu b
treiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen vermieden werden.

Die Anforderungen zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Lärm werden durch 
die Ausführungen der "Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
gemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes
kretisiert (siehe § 48 BImSchG). 

Für die Berechnung und Beurteilung von Geräuschimmissionen werden von uns daher die Ausfü
rungen der TA Lärm zugrunde gelegt. Die wesentlichen Inhalte dieser Ve
wir auszugsweise in Anhang 3

Die TA Lärm unterscheidet zwischen der Zusatzbelastung durch die zu beurteilende Anlage, der 
Vorbelastung durch Fremdanlagen und der Gesamtbelastung durch alle Anlage
unter ihren Geltungsbereich fallen.

Entsprechend Ziff. 6.1 der TA Lärm sind für die benachbarten Gebiete die folgenden Immission
richtwerte anzusetzen: 

Gewerbegebiet (GE)  
  
Mischgebiet (MI)  
  

Nach Ziffer 6.1 der TA Lärm dürfen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen den Immissions
am Tage um nicht mehr als 30

Für die Ermittlung und Beurteilung d
lungspegel flächenmäßig darstellen. Hierdurch lassen sich die Bereiche erkennen, in denen Nu
zungskonflikte vorliegen. 

Zusätzlich erfolgt eine konkrete Beurteilung an den zum Schrottplatz nächstgeleg
sern: 
 IP-1: (Betriebswohnhaus) 
 IP-2: (Wohnhaus) Im Parsau 18

5 Ermittlung und Beurteilung der Geräuschimmissionen
Am 25.09.2013 wurden von uns
sungen durchgeführt. Während der Geräuschmessungen fanden nicht alle repräsentativen B
triebsabläufe des Schrottplatzbetriebs statt. Gestützt auf die Messungen am Betrieb sowie auf 
Messungen an vergleichbaren Anlagen 
Ermittlung der Immissionsschallpegel im Folgenden 
schalltechnischen Rechenprogramm IMMI Version 
wird auf die in Punkt 5.2 aufgeführten Emissionsschallpegel zurückgegriffen. 

5.1 Betriebsdaten 

Die nachfolgenden schalltechnische
Betriebszeiten, die ausschließlich im Tageszeitraum
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Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind Anlagen so zu errichten und zu b
s schädliche Umwelteinwirkungen vermieden werden. 

Die Anforderungen zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Lärm werden durch 
führungen der "Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm –

ft zum Bundes-Immissionsschutzgesetz) vom 26.
48 BImSchG).  

Für die Berechnung und Beurteilung von Geräuschimmissionen werden von uns daher die Ausfü
rungen der TA Lärm zugrunde gelegt. Die wesentlichen Inhalte dieser Verwaltungs

3, Seite 1 und 2, zusammengestellt. 

Die TA Lärm unterscheidet zwischen der Zusatzbelastung durch die zu beurteilende Anlage, der 
Vorbelastung durch Fremdanlagen und der Gesamtbelastung durch alle Anlage
unter ihren Geltungsbereich fallen. 

Entsprechend Ziff. 6.1 der TA Lärm sind für die benachbarten Gebiete die folgenden Immission

tagsüber  65 dB(A), 
nachts 50 dB(A); 
tagsüber  60 dB(A), 
nachts 45 dB(A). 

6.1 der TA Lärm dürfen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen den Immissions
am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20

Für die Ermittlung und Beurteilung der Geräuschimmissionen werden wir die ermittelten Beurte
lungspegel flächenmäßig darstellen. Hierdurch lassen sich die Bereiche erkennen, in denen Nu

Zusätzlich erfolgt eine konkrete Beurteilung an den zum Schrottplatz nächstgeleg

ohnhaus) Im Parsau 22, EG, Gebietseinstufung „MI
Im Parsau 18, 1. OG, Gebietseinstufung „MI“ (Außenbereich

Ermittlung und Beurteilung der Geräuschimmissionen
Am 25.09.2013 wurden von uns im Rahmen einer Ortsbesichtigung orientierende Schallpegelme

Während der Geräuschmessungen fanden nicht alle repräsentativen B
triebsabläufe des Schrottplatzbetriebs statt. Gestützt auf die Messungen am Betrieb sowie auf 

vergleichbaren Anlagen und unter Berücksichtigung einschlägiger Literatur 
Ermittlung der Immissionsschallpegel im Folgenden als detaillierte Prognose 

Rechenprogramm IMMI Version 2013 des Ing. Büros Wölfel durc
aufgeführten Emissionsschallpegel zurückgegriffen. 

schalltechnischen Berechnungen zum Schrottplatz basier
ausschließlich im Tageszeitraum liegen. Auch wenn in den umliegenden Gebi
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Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind Anlagen so zu errichten und zu be-

Die Anforderungen zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Lärm werden durch 
– TA Lärm" (Sechste All-

gesetz) vom 26. August 1998 kon-

Für die Berechnung und Beurteilung von Geräuschimmissionen werden von uns daher die Ausfüh-
rwaltungsvorschrift haben 

Die TA Lärm unterscheidet zwischen der Zusatzbelastung durch die zu beurteilende Anlage, der 
Vorbelastung durch Fremdanlagen und der Gesamtbelastung durch alle Anlagengeräusche, die 

Entsprechend Ziff. 6.1 der TA Lärm sind für die benachbarten Gebiete die folgenden Immissions-

6.1 der TA Lärm dürfen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen den Immissionsrichtwert 
dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

er Geräuschimmissionen werden wir die ermittelten Beurtei-
lungspegel flächenmäßig darstellen. Hierdurch lassen sich die Bereiche erkennen, in denen Nut-

Zusätzlich erfolgt eine konkrete Beurteilung an den zum Schrottplatz nächstgelegenen Wohnhäu-

MI“ (Außenbereich) 
Außenbereich) 

Ermittlung und Beurteilung der Geräuschimmissionen 
im Rahmen einer Ortsbesichtigung orientierende Schallpegelmes-

Während der Geräuschmessungen fanden nicht alle repräsentativen Be-
triebsabläufe des Schrottplatzbetriebs statt. Gestützt auf die Messungen am Betrieb sowie auf 

und unter Berücksichtigung einschlägiger Literatur wird die 
als detaillierte Prognose rechnerisch mit dem 

des Ing. Büros Wölfel durchgeführt. Dabei 
aufgeführten Emissionsschallpegel zurückgegriffen.  

basieren auf Anliefer- und 
Auch wenn in den umliegenden Gebie-
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ten keine Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit durch Vergabe von Zuschlägen gesondert zu 
berücksichtigen sind, empfehlen wir, das
der Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit liegen

Anliefer-/ Betriebszeit 

Gemäß den Angaben der Betreiber finden An
einer Anlieferung mit dem betriebseigenen Lkw sowie eines Abtransportes eines Contai
eines Lkw an einem Tag ist bereits als 
tigt wird. 

Mit der Annahme von 

Anlieferung: 1 Lkw
 10 Lfw/Pkw

Auslieferung: 1 Lkw
 1 Container-Lkw

ergibt sich an einem Spitzentag ein Umschlag von 
deutlich unter 10 t/Tag Umschlag zu erwarten.

Als Umschlagmaschine werden
werden aufgehaldet bzw. sortiert,
rung befüllt werden. Da diese Arbeiten nicht täglich ausgeführt werden, können diese an einem 
Spitzentag vermehrt anfallen. Im Sinne einer konservativen Betrachtung wird von uns eine B
triebszeit über insgesamt 4 h in Ansatz gebracht, also z. b. 

Zusätzlich kann es nach Angaben des Betreibers vorkommen, dass am Werkstattarbeitsplatz der 
Winkelschleifer bis zu einer Stunde am Tag genutzt wird.

5.2 Emissionsschallpegel der betrachteten 

Maßgeblich für die Geräuschimmissionen 
terialien, die durch „Abkippen“ von Lkw bzw. „Handverladung“ bei kleineren Mengen erfolgt.
terhin sind die Schrottsortierung mittels Bagger 
ferung relevant.  

Zur Ermittlung der Emissionsschallpegel 
besondere auf die Ansätze einschlägiger
diesen Daten, wie auch auf Basis 
sionsansätze für das schalltechnische Modell abgeleitet.

Die Schallemissionen für die Fahrten der Lkw auf dem Betriebsgelände werden entsprechend des 
„Technischen Berichtes zur Untersuchung der LKW
von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten“ ermittelt. Eine d
taillierte Vorhersage der genauen Bewegungsabläufe auf dem Betriebsgelände ist oftmals nicht 
möglich. Es ist schwer voraussehbar, auf welchen Streckenabschnitten beschleunigt, gebremst 
oder gleichmäßig gefahren wird. Deshalb wird für die Wegelemente des ausgewählten Fahrweges 
ein einheitlicher Emissionswert angenommen. Dieser vereinfachte Emissionsa
Maximalabschätzung der Emissionen. Für die Fahrt eines LKW bezogen auf eine Stunde auf dem 
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ten keine Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit durch Vergabe von Zuschlägen gesondert zu 
empfehlen wir, das die Anliefer- und Betriebszeiten ausschließlich außerhalb 

ter Empfindlichkeit liegen, d. h. 

/ Betriebszeit   7:00 – 20:00 Uhr. 

Gemäß den Angaben der Betreiber finden An- und Auslieferungen nicht täglich statt. Der Ansatz 
einer Anlieferung mit dem betriebseigenen Lkw sowie eines Abtransportes eines Contai

an einem Tag ist bereits als sehr konservativ anzusehen, was im Folgenden berücksic

Lkw  á 5 t 
/Pkw  á 0,5 t 

1 Lkw  á 5 t 
Lkw  á 5 t 

tzentag ein Umschlag von 10 t/Tag. Im Durchschnitt sind bei dem Betrieb 
t/Tag Umschlag zu erwarten. 

erden ein Bagger und ein Radlader eingesetzt. 
gehaldet bzw. sortiert, auch können bereit stehende Container und Lkw zur Auslief

Da diese Arbeiten nicht täglich ausgeführt werden, können diese an einem 
Spitzentag vermehrt anfallen. Im Sinne einer konservativen Betrachtung wird von uns eine B

h in Ansatz gebracht, also z. b. 3 h Radlader und 1 h Bagger.

Zusätzlich kann es nach Angaben des Betreibers vorkommen, dass am Werkstattarbeitsplatz der 
Winkelschleifer bis zu einer Stunde am Tag genutzt wird. 

Emissionsschallpegel der betrachteten gewerblichen Nutzung 

Maßgeblich für die Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft ist die Anlieferung der Schrottm
terialien, die durch „Abkippen“ von Lkw bzw. „Handverladung“ bei kleineren Mengen erfolgt.

ortierung mittels Bagger sowie die Beladung der Lkw/Container zur Ausli

Zur Ermittlung der Emissionsschallpegel wird neben den Ergebnissen der Geräuschmessung 
einschlägiger Literatur (siehe Quellenverzeichnis) 

Daten, wie auch auf Basis von Erfahrungswerten sind die nachfolgend aufgeführten Emi
sionsansätze für das schalltechnische Modell abgeleitet. 

Die Schallemissionen für die Fahrten der Lkw auf dem Betriebsgelände werden entsprechend des 
s zur Untersuchung der LKW- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen 

von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten“ ermittelt. Eine d
taillierte Vorhersage der genauen Bewegungsabläufe auf dem Betriebsgelände ist oftmals nicht 

glich. Es ist schwer voraussehbar, auf welchen Streckenabschnitten beschleunigt, gebremst 
oder gleichmäßig gefahren wird. Deshalb wird für die Wegelemente des ausgewählten Fahrweges 
ein einheitlicher Emissionswert angenommen. Dieser vereinfachte Emissionsa
Maximalabschätzung der Emissionen. Für die Fahrt eines LKW bezogen auf eine Stunde auf dem 
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ten keine Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit durch Vergabe von Zuschlägen gesondert zu 
und Betriebszeiten ausschließlich außerhalb 

und Auslieferungen nicht täglich statt. Der Ansatz 
einer Anlieferung mit dem betriebseigenen Lkw sowie eines Abtransportes eines Containers und 

konservativ anzusehen, was im Folgenden berücksich-

t/Tag. Im Durchschnitt sind bei dem Betrieb 

eingesetzt. Abgekippte Materialien 
Container und Lkw zur Ausliefe-

Da diese Arbeiten nicht täglich ausgeführt werden, können diese an einem 
Spitzentag vermehrt anfallen. Im Sinne einer konservativen Betrachtung wird von uns eine Be-

h Radlader und 1 h Bagger. 

Zusätzlich kann es nach Angaben des Betreibers vorkommen, dass am Werkstattarbeitsplatz der 

 

Anlieferung der Schrottma-
terialien, die durch „Abkippen“ von Lkw bzw. „Handverladung“ bei kleineren Mengen erfolgt. Wei-

e die Beladung der Lkw/Container zur Auslie-

neben den Ergebnissen der Geräuschmessung ins-
(siehe Quellenverzeichnis) zurückgegriffen. Aus 

sind die nachfolgend aufgeführten Emis-

Die Schallemissionen für die Fahrten der Lkw auf dem Betriebsgelände werden entsprechend des 
und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen 

von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten“ ermittelt. Eine de-
taillierte Vorhersage der genauen Bewegungsabläufe auf dem Betriebsgelände ist oftmals nicht 

glich. Es ist schwer voraussehbar, auf welchen Streckenabschnitten beschleunigt, gebremst 
oder gleichmäßig gefahren wird. Deshalb wird für die Wegelemente des ausgewählten Fahrweges 
ein einheitlicher Emissionswert angenommen. Dieser vereinfachte Emissionsansatz führt zu einer 
Maximalabschätzung der Emissionen. Für die Fahrt eines LKW bezogen auf eine Stunde auf dem 



 

 

 

TÜV-Auftrags-Nr.: 8000 645 179 / 213

Projekt/Kunde: Schrottplatz / Haucke
 

Betriebsgelände wird der bewertete längenbezogene Schallleistungspegel (L
folgender Formel berechnet: 

L’WAr = L‘WA,1h

mit  L‘WA,1h gemittelter Ausgangsschallleistungspegel für 1 LKW pro Stunde und 1 m
n Anzahl der LKW einer Leistungsklasse pro Stunde.

Für Lkw mit einer Leistung von mehr als 105 kW wird gemäß o. g. Bericht ein längenbezogener 
Schallleistungspegel L‘WA,1h = 63 dB(A)/m angesetzt. Dies entspricht einem Schallleistungspegel 
von LWA = 103 dB(A) bei einer mittleren Geschwindigkeit von 10 km/h auf dem Betriebsgelände. 
Für Lfw wird ein längenbezogene

Für Lkw-Einzelereignisse im Verladebereich werden zusätzlich folgende Werte berücksichtigt (je 
Lkw): 

• Anlassen: 
• Türenschlagen: 
• Druckluftbremse: 
• Rangieren: 

Aus diesen Werten ergibt sich bezogen auf eine Stunde ein mittlerer Schallleistungspegel von 
LWA,1h  = 87 dB(A) je Lkw pro Stunde.

Mit den o. g. Emissionsansätzen werden von uns für die täglichen An
sowie 10 Lfw / Pkw berücksichtigt. 

Für die einzelnen Betriebsvorgänge auf dem Schrottplatz gehen wir von den folgenden Eingang
daten aus: 

Tabelle 1 Emissionsdaten Schrott

Quelle 

Abkippen von Schrott aus Lkw

Lfw/Pkw Abladen 

Beladung von Lkw / Container mit Bagger

Schrottsortierung, z. T. mit Bagger

Containerwechsel (Auf- oder Absetzen 
von Abrollcontainern) 

Gesamt 

* LWAr:= LWA,16h + KI  

Für das Zerschneiden der Kupferrohre mit einem Winkelschleifer wird von uns über eine Stunde 
ein mittlerer Schallleistungspegel von L

Für mögliche Geräuschspitzen gehen wir von einem Schallleistungspegel von
beim Abkippen eines mit Schrott beladenen Lkw aus.

3 UBS 132     Stand: 01.11.2013
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Betriebsgelände wird der bewertete längenbezogene Schallleistungspegel (L

WA,1h + 10 log n 
gemittelter Ausgangsschallleistungspegel für 1 LKW pro Stunde und 1 m

Anzahl der LKW einer Leistungsklasse pro Stunde. 

Für Lkw mit einer Leistung von mehr als 105 kW wird gemäß o. g. Bericht ein längenbezogener 
= 63 dB(A)/m angesetzt. Dies entspricht einem Schallleistungspegel 

= 103 dB(A) bei einer mittleren Geschwindigkeit von 10 km/h auf dem Betriebsgelände. 
Für Lfw wird ein längenbezogener Schallleistungspegel L‘WA,1h = 56 dB(A)/m angesetzt.

Einzelereignisse im Verladebereich werden zusätzlich folgende Werte berücksichtigt (je 

5 Sekunden LWA = 100 dB(A),
20 Sekunden LWA = 100 dB(A),
10 Sekunden LWA = 108 dB(A),
2 Minuten LWA =   99 dB(A),

Aus diesen Werten ergibt sich bezogen auf eine Stunde ein mittlerer Schallleistungspegel von 
dB(A) je Lkw pro Stunde. 

Mit den o. g. Emissionsansätzen werden von uns für die täglichen An- und Auslieferfahrten 
ücksichtigt.  

Für die einzelnen Betriebsvorgänge auf dem Schrottplatz gehen wir von den folgenden Eingang

Emissionsdaten Schrott-Sammelplatz (Bezugswert: Umschlagsmenge ca. 

Anzahl Dauer pro 
Vorgang 

[min] 

LW

dB(A)

Abkippen von Schrott aus Lkw-Containern 1 2 114

10 5 101

Beladung von Lkw / Container mit Bagger 2 10 114

, z. T. mit Bagger -- 240 101

oder Absetzen 2 2 105

   

Für das Zerschneiden der Kupferrohre mit einem Winkelschleifer wird von uns über eine Stunde 
ein mittlerer Schallleistungspegel von LWAT = 110 dB(A) in Ansatz gebracht.

Für mögliche Geräuschspitzen gehen wir von einem Schallleistungspegel von
beim Abkippen eines mit Schrott beladenen Lkw aus. 
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Betriebsgelände wird der bewertete längenbezogene Schallleistungspegel (LWAr in dB(A)/m) nach 

gemittelter Ausgangsschallleistungspegel für 1 LKW pro Stunde und 1 m 

Für Lkw mit einer Leistung von mehr als 105 kW wird gemäß o. g. Bericht ein längenbezogener 
= 63 dB(A)/m angesetzt. Dies entspricht einem Schallleistungspegel 

= 103 dB(A) bei einer mittleren Geschwindigkeit von 10 km/h auf dem Betriebsgelände. 
= 56 dB(A)/m angesetzt.  

Einzelereignisse im Verladebereich werden zusätzlich folgende Werte berücksichtigt (je 

= 100 dB(A), 
= 100 dB(A), 
= 108 dB(A), 

dB(A), 

Aus diesen Werten ergibt sich bezogen auf eine Stunde ein mittlerer Schallleistungspegel von 

und Auslieferfahrten 3 Lkw 

Für die einzelnen Betriebsvorgänge auf dem Schrottplatz gehen wir von den folgenden Eingangs-

(Bezugswert: Umschlagsmenge ca. 10 t/d) 

WA 

dB(A) 

KI 

dB(A) 
LWAr

*
 

dB(A) 

114 6 93,2 

101 6 94,2 

114 3 100,2 

101 6 101,0 

105 6 87,2 

  104,5 

Für das Zerschneiden der Kupferrohre mit einem Winkelschleifer wird von uns über eine Stunde 
n Ansatz gebracht. 

Für mögliche Geräuschspitzen gehen wir von einem Schallleistungspegel von LWA,max = 130 dB(A) 
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5.3 Aktive Schallschutzmaßnahmen

Der auf dem Betriebsgelände im Be
stattcontainer (Höhe ca. 2,5 m) 
südliche Metallumzäunung (Höhe ca. 
lände z. B. durch Container und Metallhaufen werden konservativ nicht berücksichtigt.

Das schalltechnische Modell kann dem Anhang 

6 Berechnung der Immissionsschallpeg
Entsprechend den Vorgaben der TA Lärm erfolgt die Berechnung der zu erwartenden Gerä
immissionen als detaillierte Prognose (DP) im Oktav
ben der DIN ISO 9613-2. 

Der mit den Immissionsrichtwerten zu vergleichende Beurteilungspegel wird nach Glei
der TA Lärm aus dem Mittelungspegel
stimmung der meteorologischen Korrektur
abgestimmten pauschalen Wert von tags 3,5 und nachts 1,9 zugrunde; die Boden
nach dem alternativen Verfahren entsprechend Ziffer

Mit den unter Punkt 5 zusammengestellten Eingangsdaten ergeben sich demnach für den betrac
teten Betrieb die folgenden Beurteilungspegel L
(IRW) gegenüberstellen.  

Tabelle 2 Zu erwartende Beurteilungspegel L

Immissionsort 
 
 

IP-1: Im Parsau 22, (EG) 

IP-2: Im Parsau 18, (1. OG)

 
Der Tabelle 2 ist zu entnehmen, dass d
ten in der Tageszeit den Immissionsrichtwert nach TA Lärm 
Im Regelfall werden in Prognoseberechnu
nauigkeiten zu berücksichtigen. 
Wohnhaus „Im Parsau 22“ keine Fenster zu schutzbedürftigen Räumen an Nord
besitzt. Der Immissionsort wurde von uns der Übersicht halber mit betrachtet.

Eine relevante Geräuschvorbelastung 
an den betrachteten Wohnhäusern nicht

Mögliche Geräuschspitzen unterschreiten mit max. 
von 60 dB(A) + 30 dB(A) = 90 dB(A)

Die Berechnungsergebnisse sind in Anhang 
Immissionspunkte detaillierte Ergebnisse beigefügt.

3 UBS 132     Stand: 01.11.2013

Schrottplatz / Haucke 

Aktive Schallschutzmaßnahmen / berücksichtigte Hindernisse 

auf dem Betriebsgelände im Bereich der westlichen Grundstücksgrenze auf
ontainer (Höhe ca. 2,5 m) wird als Abschirmung berücksichtigt, wie auch die 

(Höhe ca. 2 m). Weitere Geräuschabschirmungen auf dem Betriebsg
ch Container und Metallhaufen werden konservativ nicht berücksichtigt.

Das schalltechnische Modell kann dem Anhang 4 entnommen werden. 

Berechnung der Immissionsschallpegel 
Entsprechend den Vorgaben der TA Lärm erfolgt die Berechnung der zu erwartenden Gerä
immissionen als detaillierte Prognose (DP) im Oktav-Spektrum(32 Hz bis 8

Der mit den Immissionsrichtwerten zu vergleichende Beurteilungspegel wird nach Glei
der TA Lärm aus dem Mittelungspegel LAeq der immissionsrelevanten Quellen bestimmt. Zur B
stimmung der meteorologischen Korrektur Cmet legen wir dabei für CO einen mit dem ehem. NLÖ 
abgestimmten pauschalen Wert von tags 3,5 und nachts 1,9 zugrunde; die Boden

rfahren entsprechend Ziffer 7.3.2 der DIN ISO 9613

zusammengestellten Eingangsdaten ergeben sich demnach für den betrac
teten Betrieb die folgenden Beurteilungspegel Lr, die wir dem anzusetzen

Zu erwartende Beurteilungspegel Lr und Immissionsrichtwerte am Tag

Tageszeit
6:00 – 22:00 Uhr

IRW  

60 dB(A) 

(1. OG) 60 dB(A) 

men, dass der Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immissionso
en Immissionsrichtwert nach TA Lärm von 60 dB(A) 

Im Regelfall werden in Prognoseberechnungen konservative Annahmen getroffen
sichtigen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass das betriebszugehörige 

Wohnhaus „Im Parsau 22“ keine Fenster zu schutzbedürftigen Räumen an Nord
sort wurde von uns der Übersicht halber mit betrachtet.

orbelastung durch sonstige gewerbliche Nutzungen 
an den betrachteten Wohnhäusern nicht zu erwarten. 

Mögliche Geräuschspitzen unterschreiten mit max. 85 dB(A) in der Tageszeit d
60 dB(A) + 30 dB(A) = 90 dB(A). 

Die Berechnungsergebnisse sind in Anhang 4 grafisch dargestellt, mit Anhang 
Immissionspunkte detaillierte Ergebnisse beigefügt. 
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reich der westlichen Grundstücksgrenze aufgestellte Werk-
als Abschirmung berücksichtigt, wie auch die westliche und 

Weitere Geräuschabschirmungen auf dem Betriebsge-
ch Container und Metallhaufen werden konservativ nicht berücksichtigt. 

Entsprechend den Vorgaben der TA Lärm erfolgt die Berechnung der zu erwartenden Geräusch-
Hz bis 8 kHz) nach den Vorga-

Der mit den Immissionsrichtwerten zu vergleichende Beurteilungspegel wird nach Gleichung (G2) 
der immissionsrelevanten Quellen bestimmt. Zur Be-

einen mit dem ehem. NLÖ 
abgestimmten pauschalen Wert von tags 3,5 und nachts 1,9 zugrunde; die Bodendämpfung wird 

9613-2 berechnet. 

zusammengestellten Eingangsdaten ergeben sich demnach für den betrach-
, die wir dem anzusetzenden Immissionsrichtwert 

und Immissionsrichtwerte am Tag 

Tageszeit 
22:00 Uhr 

Lr, Schrottplatz 

56 dB(A) 

53 dB(A) 

den maßgeblichen Immissionsor-
von 60 dB(A) deutlich unterschreitet. 

ngen konservative Annahmen getroffen, um Messunge-
Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass das betriebszugehörige 

Wohnhaus „Im Parsau 22“ keine Fenster zu schutzbedürftigen Räumen an Nord- und Ostfassade 
sort wurde von uns der Übersicht halber mit betrachtet. 

durch sonstige gewerbliche Nutzungen in der Umgebung ist 

A) in der Tageszeit den zulässigen Wert 

grafisch dargestellt, mit Anhang 5 werden für die 
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7 Qualität der Prognose

Vorab ist anzumerken, dass es derzeit keine allgemein anerkannten und eingeführten Methoden 
zur quantitativen Kennzeichnung der Aussagequalität von Schallimmissions
Genauigkeit der Berechnungsergebnisse wird bestimmt durch die verwendeten A
tungsalgorithmen und die Messunsicherheit bei der Bestimmung der angesetzten Schallleistung
pegel.  

Insbesondere bei verhaltensabhängigen Betriebsvorgängen sind Schwankungen der auftreten
Immissionsschallpegel zu erwarten. Daher gehen wir üblich
konservativen Ansätzen aus, d. h. im Mittel sind niedrigere Beurtei

Die Ausbreitungsrechnung wurde entsprechend der DIN 9613
chend Punkt A.2.3. der TA Lärm auf de
Genauigkeit für leichte Mitwindbedingungen liegt gemäß Tabelle 5 der DIN
stände 100 – 1000 m) und ± 1 

Bei n gleichen Quellenanteilen mit jeweils gleiche
nach dem Gaußschen Fehlerfortpflanzungsgesetz. Damit nimmt die Genauigkeit der Prognose mit 
wachsender Zahl der Quellen zu. Wir schätzen die verbleibende “Restgenauig
Fall mit ± 2 dB ein. 

8 Anlagenbedingter Verkehr auf der öffentlichen Straße

Nach Ziffer 7.4 der TA Lärm sind auch die Geräusche des anlagenbedingten Verkehrs auf den 
öffentlichen Verkehrsflächen zu betrachten. Fahrzeuggeräusche im öffentlichen Straßen
verkehrsbereich werden im Vergleich zur Gewerbenutzung nach anderen Beurteilungskriterien 
ermittelt und beurteilt. 

Die Berechnung der anlagenbedingten Verkehrsgeräusche auf den öffentlichen Zufahrten hat nach 
den Vorgaben der 16. BImSchV zu erfolgen. Dabei wird die „Durchschnittli
stärke DTV“ zugrunde gelegt. Dies ist der Mittelwert über alle Tage des Jahres. Das gesamte a
lagenbedingte Verkehrsaufkommen auf einem Straßenquerschnitt ist durch 365 zu teilen. 

Die Geräusch-Belastung durch KFZ
telt. In Dorfgebieten beträgt der

Im vorliegenden Fall geht der anlagenbezogene Verkehr (DTV < 
straße „Im Parsau“. Der vorgenannte Immiss
unterschritten. Ohne nähere Prüfung kann davon ausgegangen werden, dass hier durch das anl
genbedingte zusätzliche Verkehrsaufkommen keinesfalls die unter Ziffer 7.4 der TA Lärm genan
ten drei Kriterien zusammen zutreffen.

Weitergehende organisatorische Lärmminderungsmaßnahmen sind nicht erforderlich
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Qualität der Prognose 

b ist anzumerken, dass es derzeit keine allgemein anerkannten und eingeführten Methoden 
zur quantitativen Kennzeichnung der Aussagequalität von Schallimmissions
Genauigkeit der Berechnungsergebnisse wird bestimmt durch die verwendeten A
tungsalgorithmen und die Messunsicherheit bei der Bestimmung der angesetzten Schallleistung

Insbesondere bei verhaltensabhängigen Betriebsvorgängen sind Schwankungen der auftreten
Immissionsschallpegel zu erwarten. Daher gehen wir üblicherweise bei unserer Berechnung von 
konservativen Ansätzen aus, d. h. im Mittel sind niedrigere Beurteilungspegel zu erwarten.

Ausbreitungsrechnung wurde entsprechend der DIN 9613-2 als detaillierte Prognose entspr
chend Punkt A.2.3. der TA Lärm auf der Basis von Mittelungspegeln durchgeführt. Die geschätzte 
Genauigkeit für leichte Mitwindbedingungen liegt gemäß Tabelle 5 der DIN

 dB (Abstände 0 – 100 m). 

Bei n gleichen Quellenanteilen mit jeweils gleicher Unsicherheit reduziert sich die Unsicher
nach dem Gaußschen Fehlerfortpflanzungsgesetz. Damit nimmt die Genauigkeit der Prognose mit 
wachsender Zahl der Quellen zu. Wir schätzen die verbleibende “Restgenauig

Anlagenbedingter Verkehr auf der öffentlichen Straße 

Nach Ziffer 7.4 der TA Lärm sind auch die Geräusche des anlagenbedingten Verkehrs auf den 
öffentlichen Verkehrsflächen zu betrachten. Fahrzeuggeräusche im öffentlichen Straßen

Vergleich zur Gewerbenutzung nach anderen Beurteilungskriterien 

Die Berechnung der anlagenbedingten Verkehrsgeräusche auf den öffentlichen Zufahrten hat nach 
den Vorgaben der 16. BImSchV zu erfolgen. Dabei wird die „Durchschnittli
stärke DTV“ zugrunde gelegt. Dies ist der Mittelwert über alle Tage des Jahres. Das gesamte a
lagenbedingte Verkehrsaufkommen auf einem Straßenquerschnitt ist durch 365 zu teilen. 

Belastung durch KFZ-Verkehr auf öffentlichen Straßen wird nach 
er Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV tags 64

den Fall geht der anlagenbezogene Verkehr (DTV < 30 Kfz/24h) über die
vorgenannte Immissionsgrenzwert wird bereits am Straßenrand deu

Ohne nähere Prüfung kann davon ausgegangen werden, dass hier durch das anl
genbedingte zusätzliche Verkehrsaufkommen keinesfalls die unter Ziffer 7.4 der TA Lärm genan

sammen zutreffen. 

Weitergehende organisatorische Lärmminderungsmaßnahmen sind nicht erforderlich
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b ist anzumerken, dass es derzeit keine allgemein anerkannten und eingeführten Methoden 
zur quantitativen Kennzeichnung der Aussagequalität von Schallimmissionsprognosen gibt. Die 
Genauigkeit der Berechnungsergebnisse wird bestimmt durch die verwendeten Ausbrei-
tungsalgorithmen und die Messunsicherheit bei der Bestimmung der angesetzten Schallleistungs-

Insbesondere bei verhaltensabhängigen Betriebsvorgängen sind Schwankungen der auftretenden 
erweise bei unserer Berechnung von 

lungspegel zu erwarten. 

2 als detaillierte Prognose entspre-
r Basis von Mittelungspegeln durchgeführt. Die geschätzte 

Genauigkeit für leichte Mitwindbedingungen liegt gemäß Tabelle 5 der DIN 9613-2 bei ± 3 dB (Ab-

r Unsicherheit reduziert sich die Unsicherheit 
nach dem Gaußschen Fehlerfortpflanzungsgesetz. Damit nimmt die Genauigkeit der Prognose mit 
wachsender Zahl der Quellen zu. Wir schätzen die verbleibende “Restgenauigkeit” im vorliegenden 

 

Nach Ziffer 7.4 der TA Lärm sind auch die Geräusche des anlagenbedingten Verkehrs auf den 
öffentlichen Verkehrsflächen zu betrachten. Fahrzeuggeräusche im öffentlichen Straßen-

Vergleich zur Gewerbenutzung nach anderen Beurteilungskriterien 

Die Berechnung der anlagenbedingten Verkehrsgeräusche auf den öffentlichen Zufahrten hat nach 
den Vorgaben der 16. BImSchV zu erfolgen. Dabei wird die „Durchschnittliche Tägliche Verkehrs-
stärke DTV“ zugrunde gelegt. Dies ist der Mittelwert über alle Tage des Jahres. Das gesamte an-
lagenbedingte Verkehrsaufkommen auf einem Straßenquerschnitt ist durch 365 zu teilen.  

hen Straßen wird nach der RLS-90 ermit-
tags 64 dB(A). 

0 Kfz/24h) über die Anlieger-
bereits am Straßenrand deutlich 

Ohne nähere Prüfung kann davon ausgegangen werden, dass hier durch das anla-
genbedingte zusätzliche Verkehrsaufkommen keinesfalls die unter Ziffer 7.4 der TA Lärm genann-

Weitergehende organisatorische Lärmminderungsmaßnahmen sind nicht erforderlich 
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9 Geräuschkontingentierung im Rahmen der Bauleitplanung

Der schalltechnischen Untersuchung des konkreten Betriebes kann entnommen werden, dass 
durch die Schrottplatznutzung keine schädlichen Umweltauswirkungen in Form von Überschre
tung von zulässigen Immissionsrichtwerten zu befürchten sind. Da auch in der Umgebung keine 
relevanten gewerblichen Nutzungen vorliegen
mehrere Gewerbebetriebe nicht erfolgen muss
von zulässigen Schallleistungspegeln (Geräuschkontingentierung) ve

Will man auf das Instrumentarium jedoch nicht verzichten, kann der im Folgen
Kontingentierungsvorschlag verwendet werden.

9.1 Geräuschkontingentierung des Plangebietes

Durch Bauleitplanungen / bestehende Gewerbebetriebe außerhalb des Plangebietes liegt in der 
Wohnnachbarschaft keine zu berücksichti

Auf der Basis der vorstehend getroffenen Annahmen erfolgt die Berech
gente und der daraus resultierenden Immissionskontin
mit dem Rechenprogramm „IMMI“, Ver

Mit den zuvor genannten Rahmenbedingungen ergeben sich für das Plangebiet die folgen
Emissionskontingente LEK: 

Tabelle 3: Für das Plangebiet vorgeschlagene Emissionskontingente in dB

Gebiet 
 

SO (ca. 1.900 m²

 
In Tabelle 4 ist die aus den von uns vorgeschlagenen Emissionsansätzen berechnete Zusatzbela
tung an den betrachteten Immissionsorten zusammengestellt. 

Tabelle 4: Zusatzbelastung durch die geplante Kontingentierung 

 Gebiets-
einstufung 

IP-1 MI 

IP-2 MI 

 
An den nächstgelegenen Immissionsorten w
Orientierungswerte der DIN 18005 deutlich
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Geräuschkontingentierung im Rahmen der Bauleitplanung

Der schalltechnischen Untersuchung des konkreten Betriebes kann entnommen werden, dass 
tplatznutzung keine schädlichen Umweltauswirkungen in Form von Überschre

tung von zulässigen Immissionsrichtwerten zu befürchten sind. Da auch in der Umgebung keine 
relevanten gewerblichen Nutzungen vorliegen und somit eine Aufteilung der Immissionsanteile
mehrere Gewerbebetriebe nicht erfolgen muss, kann nach unserer Ansicht auf eine Festsetzung 

Schallleistungspegeln (Geräuschkontingentierung) verzichtet werden.

Will man auf das Instrumentarium jedoch nicht verzichten, kann der im Folgen
Kontingentierungsvorschlag verwendet werden. 

Geräuschkontingentierung des Plangebietes 

Durch Bauleitplanungen / bestehende Gewerbebetriebe außerhalb des Plangebietes liegt in der 
eine zu berücksichtigende, plangegebene Vorbelastung vor. 

Auf der Basis der vorstehend getroffenen Annahmen erfolgt die Berechnung der Emissions
gente und der daraus resultierenden Immissionskontingente nach den Vorgaben der DIN 45691 

gramm „IMMI“, Version 2013, des Ing.-Büros Wölfel Mes

Mit den zuvor genannten Rahmenbedingungen ergeben sich für das Plangebiet die folgen

Für das Plangebiet vorgeschlagene Emissionskontingente in dB

Emissionskontingent L
tagsüber 

ca. 1.900 m²) 70 dB 

In Tabelle 4 ist die aus den von uns vorgeschlagenen Emissionsansätzen berechnete Zusatzbela
tung an den betrachteten Immissionsorten zusammengestellt.  

Zusatzbelastung durch die geplante Kontingentierung  

Zusatzbelastung 
tagsüber / nachts 

in dB(A) 

Orientierungswerte DIN 18005
tagsüber / nachts

56,5 / 41,5 

53,5 / 38,5 

chstgelegenen Immissionsorten werden durch die vorgeschlagene Kontingentierung d
der DIN 18005 deutlich unterschritten. 
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Der schalltechnischen Untersuchung des konkreten Betriebes kann entnommen werden, dass 
tplatznutzung keine schädlichen Umweltauswirkungen in Form von Überschrei-

tung von zulässigen Immissionsrichtwerten zu befürchten sind. Da auch in der Umgebung keine 
und somit eine Aufteilung der Immissionsanteile auf 
, kann nach unserer Ansicht auf eine Festsetzung 

zichtet werden. 

Will man auf das Instrumentarium jedoch nicht verzichten, kann der im Folgenden dargestellte 

Durch Bauleitplanungen / bestehende Gewerbebetriebe außerhalb des Plangebietes liegt in der 
Vorbelastung vor.  

nung der Emissionskontin-
ach den Vorgaben der DIN 45691 

Büros Wölfel Messsysteme-Software.  

Mit den zuvor genannten Rahmenbedingungen ergeben sich für das Plangebiet die folgenden 

Für das Plangebiet vorgeschlagene Emissionskontingente in dB 

Emissionskontingent LEK 
nachts 

55 dB 

In Tabelle 4 ist die aus den von uns vorgeschlagenen Emissionsansätzen berechnete Zusatzbelas-

Orientierungswerte DIN 18005 
tagsüber / nachts 

in dB(A) 

60 / 45 

60 / 45 

durch die vorgeschlagene Kontingentierung die 
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9.2 Vorschläge für Festsetzungen im Bebauungsplan

Die durchgeführten Berechnungen haben ergeben, dass gegen die Ausweisung
bietsfläche im Bereich des geplanten Bebauungsplanes keine schalltech
hen.  

Sofern Emissionskontingente L
folgenden (unseren Untersuchungen zugrunde liegend
gen des geplanten Bebauungsplanes zu über

1. Für das Plangebiet sind entsprechend §
hinsichtlich der schalltechnischen Bedürfnisse und Eigenschaf

2. Die im Folgenden angegebenen Schall
DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“
sionskontingente LIK einer Teilfläche werden wie folgt berechnet:

LIK=  LEK – 10 log (4 π
LEK=  Schallemissionskontingent in dB(A)
sm=  Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Teilfläche und dem

Immissionsort in m
S=  Größe der Teilfläche in m

3. In dem vorgegebenen Gebiet dürfen nur Anlagen und Ei
werden, die die folgenden Emissionskontingente L

Teilfläche 

SO 

 
Die Tageszeit bezieht sich auf den Zeitraum von 16
Nachtzeit auf 8 Stunden (von 22:00 bis 06:00

4. Die Einhaltung der Emissionskontingente ist im Einzelfall für jeden Betrieb wie folgt nachz
weisen: Anhand der jeweiligen gesamten Betriebsfläche und der festge
tingente LEK für diese Fläche wird zunächst das für diesen Betrieb anzuset
kontingent LIK an allen maß

Ein Vorhaben ist dann schalltechnisch zulässig, wenn die nach TA Lärm unter Berücksicht
gung der Schallausbreitungsver
teilungspegel Lr der vom Vorhaben hervorgeru
lichen Immissionsorten diese Immissionskontingente einhalten.

Grundlage der Festsetzungen ist die schalltechnische Untersuchung der TÜV NORD Umwel
schutz GmbH & Co. KG vom 01

                                                
1 Die Norm DIN 45691 ist beim Beuth
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Vorschläge für Festsetzungen im Bebauungsplan 

Die durchgeführten Berechnungen haben ergeben, dass gegen die Ausweisung
bietsfläche im Bereich des geplanten Bebauungsplanes keine schalltechnischen Bedenken best

gente LEK gemäß DIN 45691 festgesetzt werden sollen, empfehlen wir
folgenden (unseren Untersuchungen zugrunde liegenden) Hinweise in die textlichen Festsetzu
gen des geplanten Bebauungsplanes zu übernehmen: 

Für das Plangebiet sind entsprechend § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 der BauNVO Festset
technischen Bedürfnisse und Eigenschaften getrof

Die im Folgenden angegebenen Schall-Emissionskontingente wurden auf der Grundlage der 
45691 „Geräuschkontingentierung“1, Ausgabe 12/2006, berechnet. Die anteiligen Immi

einer Teilfläche werden wie folgt berechnet: 

π sm²/1m²) + 10 ● log S/1m²   (1)
Schallemissionskontingent in dB(A) 
Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Teilfläche und dem 
Immissionsort in m 
Größe der Teilfläche in m2 

In dem vorgegebenen Gebiet dürfen nur Anlagen und Einrichtungen errichtet und betrieben 
werden, die die folgenden Emissionskontingente LEK nicht überschreiten:

 LEK, tags in dB(A) LEK, nachts in dB(A) 

70 55 

Die Tageszeit bezieht sich auf den Zeitraum von 16 Stunden (von 06:00 bis 22:00
Stunden (von 22:00 bis 06:00 Uhr). 

Die Einhaltung der Emissionskontingente ist im Einzelfall für jeden Betrieb wie folgt nachz
weisen: Anhand der jeweiligen gesamten Betriebsfläche und der festge

r diese Fläche wird zunächst das für diesen Betrieb anzuset
an allen maßgeblichen Immissionsorten nach Gleichung 1

Ein Vorhaben ist dann schalltechnisch zulässig, wenn die nach TA Lärm unter Berücksicht
Schallausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung berechneten Beu

der vom Vorhaben hervorgerufenen Geräuschimmissionen an allen maßge
ten diese Immissionskontingente einhalten. 

gen ist die schalltechnische Untersuchung der TÜV NORD Umwel
01.11.2013, Az.: 8000 645 179 / 213 UBS 132

 

Die Norm DIN 45691 ist beim Beuth-Verlag, 10772 Berlin, zu beziehen. 
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Die durchgeführten Berechnungen haben ergeben, dass gegen die Ausweisung der Sonderge-
nischen Bedenken beste-

den sollen, empfehlen wir, die 
en) Hinweise in die textlichen Festsetzun-

4 Satz 1 Nr. 2 der BauNVO Festsetzungen 
ten getroffen. 

Emissionskontingente wurden auf der Grundlage der 
net. Die anteiligen Immis-

(1) 

 

nrichtungen errichtet und betrieben 
schreiten: 

Stunden (von 06:00 bis 22:00 Uhr), die 

Die Einhaltung der Emissionskontingente ist im Einzelfall für jeden Betrieb wie folgt nachzu-
weisen: Anhand der jeweiligen gesamten Betriebsfläche und der festgesetzten Emissionskon-

r diese Fläche wird zunächst das für diesen Betrieb anzusetzende Immissions-
onsorten nach Gleichung 1 berechnet.  

Ein Vorhaben ist dann schalltechnisch zulässig, wenn die nach TA Lärm unter Berücksichti-
gung berechneten Beur-

nen Geräuschimmissionen an allen maßgeb-

gen ist die schalltechnische Untersuchung der TÜV NORD Umwelt-
132. 
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Bei der Untersuchung wurden die Ausführungen der folgenden Gesetze, Verwaltungs

Richtlinien zugrunde gelegt: 

"Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen u. ä. Vorgänge" 
Bundes-Immissionsschutzgesetz) in der Neufassung der Bekanntmachung 

vom 26. September 2002, aktuelle Fassung 
"Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA
6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998
Gemeinsames Ministerialblatt, herausgegeben vom BMI,

Jahrgang, Nr. 26 vom 28. August 1998 
"Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien"
Allgemeines Berechnungsverfahren, Ausgabe Oktober 1999
Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und 
Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, 
Auslieferungslagern und Speditionen“;  
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie 
Heft Nr. 192 vom 16. Mai 1995 
sowie „Technischer Bericht zur Untersuchung der  
Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf  
Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, 
Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer 
typischer Geräusche insbes. von Verbrauchermärkten“; 
„Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen 

en zur Abfallbehandlung und –verwertung sowie Kläranlagen“, Hess
ches Landesamt für Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen, He
iesbaden 2002 

„Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von 
aumaschinen“, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geolo
chutz in Hessen, Heft 2, Wiesbaden 2004 

Merkblätter Nr. 25 „Leitfaden zur Prognose von Geräuschen bei der Be
und Entladung von Lkw, Landesumweltamt Nordrhein

„Geräuschkontingentierung“ Ausgabe Dezember 2006
"Schallschutz im Hochbau"; Anforderungen und Nachweise
Ausgabe November 1989 
"Baugesetzbuch" in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. September 2004, aktuelle Fassung 
"Baunutzungsverordnung über die bauliche Nutzung der
Grundstücke" in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Januar 1990, zuletzt geändert am 22. April 1993
"Schallschutz im Städtebau" 
Ausgabe 2002 
„Schallschutz im Städtebau“ 
Berechnungsverfahren, Schalltechnische Orientierungswerte
für die städtebauliche Planung 
Ausgabe Mai 1987 
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TA Lärm" 

Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998 
Gemeinsames Ministerialblatt, herausgegeben vom BMI, 

"Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien" 
Allgemeines Berechnungsverfahren, Ausgabe Oktober 1999 

und  
rachtzentren,  

 

zentren, Auslieferungslagern,   
Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer  
typischer Geräusche insbes. von Verbrauchermärkten“; Heft 3 von 2005 

suchung der Geräuschemissionen von Anla-
verwertung sowie Kläranlagen“, Hessi-
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aumaschinen“, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Lärm-
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r 2006 
"Schallschutz im Hochbau"; Anforderungen und Nachweise 

"Baugesetzbuch" in der Fassung der Bekanntmachung 
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Grundstücke" in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 23. Januar 1990, zuletzt geändert am 22. April 1993 

n, Schalltechnische Orientierungswerte 
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1 Schalltechnische Orientierungswerte für 
die städtebauliche Planung 

1.1 Orientierungswerte 

Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch und 

der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind in der 

Regel den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzun-

gen (z. B. Bauflächen, Baugebieten, sonstigen 

Flächen) folgende Orientierungswerte für den Beurtei-

lungspegel zuzuordnen. Ihre Einhaltung oder Unter-

schreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart 

des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden 

Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen 

Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen: 

a) Bei reinen Wohngebieten (WR), Wochen-

endhausgebieten, Ferienhausgebieten 

tags  50 dB(A) 

nachts 40 dB(A) bzw. 35 dB(A) 

b) Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsied-

lungsgebieten (WS) und Campingplatzgebieten 

tags  55 dB(A) 

nachts 45 dB(A) bzw. 40 dB(A) 

c) Bei Friedhöfen, Kleingartenanlagen und Park-

anlagen 

tags und nachts 55 dB(A) 

d) Bei besonderen Wohngebieten (WB) 

tags  60 dB(A) 

nachts 45 dB(A) bzw. 40 dB(A) 

e) Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI) 

tags  60 dB(A) 

nachts 50 dB(A) bzw. 45 dB(A) 

f) Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten 

(GE) 

tags  65 dB(A) 

nachts 55 dB(A) bzw. 50 dB(A) 

g) Bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie 

schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart 

tags 45 dB(A) bis 65 dB(A) 

nachts 35 dB(A) bis 65 dB(A) 

h) Bei Industriegebieten (GI) 1). 

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedri-

gere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie 

für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen 

Betrieben gelten. 

Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand 

der Bauflächen oder der überbaubaren Grundstücks-

flächen in den jeweiligen Baugebieten oder der 

Flächen sonstiger Nutzung bezogen werden. 

Anmerkung: Bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) 

ist selbst bei nur teilweise geöffnetem 

Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht 

mehr möglich. 

1.2 Hinweise für die Anwendung der 
Orientierungswerte 

Die in Abschnitt 1.1 genannten Orientierungswerte 

sind als eine sachverständige Konkretisierung der 

Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau 

aufzufassen. 

Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der 

städtebaulichen Planung erforderlichen Abwägung der 

Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben 

anderen Belangen - z. B. dem Gesichtspunkt der 

Erhaltung überkommener Stadtstrukturen - zu 

verstehen. Die Abwägung kann in bestimmten Fällen 

bei Überwiegen anderer Belange - insbesondere in 

bebauten Gebieten - zu einer entsprechenden 

Zurückstellung des Schallschutzes führen. 

                                                      

1) Für Industriegebiete kann - soweit keine 

Gliederung nach § 1 Abs. 4 und 9 Bau NVO 

erfolgt - kein Orientierungswert angegeben 

werden. Die Schallemission der 

Industriegebiete ist nach DIN 18005 

Teil 1/05.87, Abschnitt 4.5 zu bestimmen. 
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Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiede-

ner Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und 

Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unter-

schiedlichen Einstellung der Betroffenen zu ver-

schiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für 

sich allein mit den Orientierungswerten verglichen 

und nicht addiert werden. 

Für die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeit-

raum von 06.00 bis 22.00 Uhr und nachts der Zeit-

raum von 22.00 bis 06.00 Uhr zugrunde zu legen. 

Falls nach örtlichen Verhältnissen andere Rege-

lungen gelten, soll eine mindestens achtstündige 

Nachtruhe sichergestellt sein. 

Die Bauflächen, Baugebiete, Sondergebiete und 

sonstigen Flächen nach Abschnitt 1.1 entsprechen 

dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsver-

ordnung. 

Soweit bei vorhandener Bebauung der Baunut-

zungsverordnung entsprechende Baugebiete nicht 

festgesetzt sind, sind die Orientierungswerte nach 

Abschnitt 1.1 den Gebieten der Eigenart der vor-

handenen Bebauung entsprechend zuzuordnen. 

Eine Unterschreitung der Orientierungswerte kann 

sich beispielsweise empfehlen 

- zum Schutz besonders schutzbedürftiger 

 Nutzungen, 

- zur Erhaltung oder Schaffung besonders 

 ruhiger Wohnlagen. 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vor-

handener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen 

und in Gemengelagen, lassen sich die Orientie-

rungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der 

Abwägung mit plausibler Begründung von den 

Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil 

andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein 

Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen 

(z. B. geeignet Gebäudeanordnung und Grundriß-

gestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen - 

insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und 

planungsrechtlich abgesichert werden. 

Überschreitungen der Orientierungswerte nach 

Abschnitt 1.1 und entsprechende Maßnahmen zum 

Erreichen ausreichenden Schallschutzes (siehe 

hierzu z. B. VDI 2718 (z. Z. Entwurf)) sollen im 

Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan oder 

in der Begründung zum Bebauungsplan 

beschrieben und gegebenenfalls in den Plänen 

gekennzeichnet werden. 

Werden zwischen schutzbedürftigen Gebieten und 

gewerblich genutzten Gebieten die nach DIN 18005 

Teil 1/05.87, Abschnitt 4.5 in Verbindung mit 

Abschnitt 1.1 berechneten Schutzabstände 

eingehalten, so kann davon ausgegangen werden, 

daß diese Gebiete ohne zusätzliche pla-

nungsrechtliche Schallschutzmaßnahmen ihrer 

Bestimmung entsprechend genutzt werden können. 
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Beurteilungsmaßstäbe 

Am 01.11.1998 ist die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 26.08.1998 zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA-Lärm) in Kraft 
getreten. 

Sie gilt - mit einigen Ausnahmen - für genehmigungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige 
Anlagen, die den Anforderungen des zweiten Teils des BImSchG unterliegen. 

Grundpflichten des Betreibers: 

In Ziffer 3.1 (genehmigungsbedürftige Anlage) und Ziffer 4.1 (nicht genehmigungsbedürftige Anlage) 
wird der Betreiber auf den Stand der Technik zur Lärmminderung verpflichtet. 

Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionspunkte außerhalb von 
Gebäuden: 

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte für Immissionspunkte außerhalb von Gebäuden 

Einwirkungsbereiche Vergleichbare Baugebiete Immissionsrichtwerte 
in dB(A) 

 nach BauNVO tags nachts 

a) in Industriegebieten GI 70 70 

b) in Gewerbegebieten GE 65 50 

c) in Kerngebieten, Dorfgebieten 
und Mischgebieten 

MK, MD und MI 60 45 

d) in allgemeinen Wohngebieten 
und Kleinsiedlungsgebieten 

WA, WS 55 40 

e) in reinen Wohngebieten WR 50 35 

f) in Kurgebieten, für Kranken-
häuser und Pflegeanstalten 

SO 
mit entsprechender Nutzung 

45 35 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr  
als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.  

Die Nachtzeit beträgt acht Stunden; sie beginnt um 22:00 Uhr und endet um 06:00 Uhr. 
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Hinweise: 

Mit diesen Immissionsrichtwerten sind die (bei Überwachungsmessungen um 3 dB(A) geminderten) 
Beurteilungspegel der Betriebsgeräusche zu vergleichen. Der Beurteilungspegel wird rechnerisch 
aus der Höhe der Schallpegel, der Dauer der Einwirkung und der Art des Geräusches - wie 
Tonhaltigkeit und Impulshaltigkeit - bestimmt. 

Der Beurteilungspegel wird in Anlehnung an die Norm DIN 45 645-1 "Ermittlung von Beurteilungs-
pegeln aus Messungen", Teil 1 "Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft", Ausgabe Juli 1996, 
gebildet. Der dort genannte Zu- und Abschlag für bestimmte Geräusche und Situationen entfällt. 

Treten in einem Geräusch ein oder mehrere Einzeltöne deutlich hörbar hervor oder ist das Geräusch 
informationshaltig, so sind in diesen Zeitabschnitten dem maßgebenden Messwert, je nach 
Auffälligkeit, Zuschläge KT von 3 oder 6 dB(A) hinzuzurechnen. 

Für impulshaltige Geräusche ist ein Zuschlag KI zu berücksichtigen. 

Für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit ist in den Gebieten "d bis f" der Tabelle 1 ein Zuschlag 
von 6 dB(A) zu berücksichtigen. Diese Zeiten sind:  

 an Werktagen: 06:00 bis 07:00 Uhr und 
  20:00 bis 22:00 Uhr; 
 an Sonn- und Feiertagen: 06:00 bis 09:00 Uhr und 
  13:00 bis 15:00 Uhr sowie 
  20:00 bis 22:00 Uhr. 

Maßgebend für die Beurteilung der Nachtzeit ist die volle Nachtstunde (z. B. 01:00 bis 02:00 Uhr) mit 
dem höchsten Beurteilungspegel. 

Für so genannte "seltene Ereignisse" (an nicht mehr als 10 Tagen bzw. Nächten im Jahr) können 
höhere Immissionsrichtwerte in Ansatz gebracht werden. Bei diesen Ereignissen betragen die 
Immissionsrichtwerte außerhalb von Gebäuden in Gebieten nach Tabelle 1, Buchstaben b bis f: 

 tagsüber 06:00 bis 22:00 Uhr 70 dB(A), 
 nachts 22:00 bis 06:00 Uhr 55 dB(A). 
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Zusammenstellung der Berechnungsergebnisse für die betrachteten Immissionsorte 
 
Mittlere Liste / Spektren  Werktag (6h-22h)  

Punktberechnung                           

Immissionsberechnung  Beurteilung nach TA Lärm (1998)  

Element  Bezeichnung    16 Hz  31.5 Hz  63 Hz  125 Hz  250 Hz  500 Hz  1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L r,A  

      L r,i /dB  L r,i /dB  L r,i /dB  L r,i /dB  L r,i /dB  L r,i /dB  L r,i /dB  L r,i /dB  L r,i /dB  L r,i /dB  /dB  

IPkt001  IP-1                  Modell                    Einstellung: Letzte direkte Eingabe  

    x = 614936.6 m y = 5822833.4 m z = 2.8 m  

FLQi002  Schrott-Sammelplatz   - 60 60 63 57 53 51 50 50 41 26 55 

EZQi001  Winkelschleifer       - 69 65 59 55 49 45 37 30 20 13 46 

LIQi001  Fahrweg Lkw  - 43 33 26 32 25 24 25 22 17 8 29 

FLQi003  Lkw-Rangieren*        - 41 31 24 30 24 22 24 20 15 4 27 

LIQi002  Fahrweg Lfw/Pkw       - 55 50 40 30 27 24 22 17 10 4 27 

  Summenspektrum  - 70 66 65 59 54 52 50 50 41 26 72 

  Summenspektrum  A 13 27 38 43 46 49 50 51 42 25 56 

 
 
IPkt002  IP-2                  Modell                    Einstellung: Letzte direkte Eingabe  

    x = 614892.5 m y = 5822872.3 m z = 5.6 m  

FLQi002  Schrott-Sammelplatz   - 56 56 59 53 49 48 47 46 37 20 52 

EZQi001  Winkelschleifer       - 70 66 60 55 49 45 37 30 20 11 47 

FLQi003  Lkw-Rangieren*        - 37 28 20 26 20 18 20 17 11 -1 24 

LIQi001  Fahrweg Lkw  - 37 28 21 27 20 18 20 16 11 -1 24 

LIQi002  Fahrweg Lfw/Pkw       - 50 45 34 24 22 19 16 11 3 -7 21 

  Summenspektrum  - 70 66 63 57 52 50 47 46 38 21 73 

  Summenspektrum  A 14 27 37 41 44 47 47 48 39 20 53 
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Eingangsdaten 
 
Punkt-SQ   /ISO 9613 (1)  Modell 

  Bezeichnung  Gruppe      

          

EZQi001  Bezeichnung  Winkelschleifer  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Modell  Lw (Tag) /dB(A)  110.03 

  Knotenzahl  1  Lw (Nacht) /dB(A)  110.03 

  Länge /m  ---  Lw (Ruhe) /dB(A)  110.03 

  Länge /m (2D)  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Fläche /m²  ---  D0  0.00 

      Hohe Quelle  Nein 

  Emiss.-Variante    Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

  Tag  Emission  Referenz:   Werkstatt: Schleifen, Bohren etc  

  Tag  Lw /dB  132.0 130.0 126.0 121.0 117.0 112.0 109.0 102.0 97.0 91.0 91.0 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-Var.  Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       98.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  110.0 0.00 1.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  110.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  110.0 0.00 2.00000 -99.00  

 
Linien-SQ  /ISO 9613 (2)  Modell 

  Bezeichnung  Gruppe      

          

LIQi001  Bezeichnung  Fahrweg Lkw  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Modell  Lw (Tag) /dB(A)  82.63 

  Knotenzahl  15  Lw (Nacht) /dB(A)  82.63 

  Länge /m  92.78  Lw (Ruhe) /dB(A)  82.63 

  Länge /m (2D)  92.78  Lw' (Tag) /dB(A)  62.96 

  Fläche /m²  ---  Lw' (Nacht) /dB(A)  62.96 

      Lw' (Ruhe) /dB(A)  62.96 

      Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

      D0  0.00 

      Hohe Quelle  Nein 

  Emiss.-Variante    Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

  Tag  Emission  Referenz:   Lkw-Fahrweg - 63dB(A)/m  

  Tag  Lw' /dB  76.9 75.8 66.4 59.3 65.1 58.6 57.2 59.0 55.8 52.0 47.1 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  108.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-Var.  Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       55.7 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  63.0 0.00 1.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  63.0 3.00 1.00000 -7.27  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  63.0 0.00 2.00000 -99.00  

         

LIQi002  Bezeichnung  Fahrweg Lfw/Pkw  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Modell  Lw (Tag) /dB(A)  75.64 

  Knotenzahl  15  Lw (Nacht) /dB(A)  75.64 

  Länge /m  92.78  Lw (Ruhe) /dB(A)  75.64 

  Länge /m (2D)  92.78  Lw' (Tag) /dB(A)  55.97 

  Fläche /m²  ---  Lw' (Nacht) /dB(A)  55.97 

      Lw' (Ruhe) /dB(A)  55.97 

      Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m) 

      D0  0.00 

      Hohe Quelle  Nein 

  Emiss.-Variante    Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

  Tag  Emission  Referenz:   Lieferwagen - 56 dB(A)/m  

  Tag  Lw' /dB  84.4 83.1 78.1 68.1 58.1 56.1 53.1 51.1 46.1 41.1 38.1 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  94.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-Var.  Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  



TÜV NORD Umweltschutz  

Fachgebiet Schall- und Schwingungstechnik 
 

8000 645 179 / 213 UBS 132                                                       Anhang 5, Seite 3 
 

 
 

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       53.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  56.0 0.00 1.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  56.0 10.00 1.00000 -2.04  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  56.0 0.00 2.00000 -99.00  

 
Flächen-SQ /ISO 9613 (2)  Modell 

  Bezeichnung  Gruppe      

          

FLQi002  Bezeichnung  Schrott-Sammelplatz  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Modell  Lw (Tag) /dB(A)  104.49 

  Knotenzahl  6  Lw (Nacht) /dB(A)  104.49 

  Länge /m  119.43  Lw (Ruhe) /dB(A)  104.49 

  Länge /m (2D)  119.43  Lw" (Tag) /dB(A)  75.13 

  Fläche /m²  863.12  Lw" (Nacht) /dB(A)  75.13 

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  75.13 

      Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

      D0  0.00 

      Hohe Quelle  Nein 

  Emiss.-Variante    Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

  Tag  Emission  Referenz:   Schrott-Sammelplatz  

  Tag  Lw" /dB  85.7 78.6 78.6 81.6 75.6 71.6 70.6 69.6 69.6 62.6 52.6 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  130.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       75.1 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  75.1 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  75.1 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  75.1 1.00 2.00000 -9.03  

         

FLQi003  Bezeichnung  Lkw-Rangieren*  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Modell  Lw (Tag) /dB(A)  83.96 

  Knotenzahl  5  Lw (Nacht) /dB(A)  83.96 

  Länge /m  51.29  Lw (Ruhe) /dB(A)  83.96 

  Länge /m (2D)  51.29  Lw" (Tag) /dB(A)  61.88 

  Fläche /m²  161.28  Lw" (Nacht) /dB(A)  61.88 

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  61.88 

      Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

      D0  0.00 

      Hohe Quelle  Nein 

  Emiss.-Variante    Summe 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

  Tag  Emission  Referenz:   Lkw Rangieren/Einzel - 84 dB(A)  

  Tag  Lw" /dB  75.8 74.7 65.3 58.2 64.0 57.5 56.1 57.9 54.7 50.9 46.0 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (1998)  108.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-Var.  Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       54.6 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  61.9 0.00 1.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  61.9 3.00 1.00000 -7.27  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  61.9 0.00 2.00000 -99.00  
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1 Veranlassung

Im Ortsteil Grußendorf in der Gemeinde Sassenburg, Landkreis Gifhorn, wird ein Lagerplatz

für Altmetalle betrieben. Für das Gebiet soll der Bebauungsplan „Sondergebiet Rohstoffwie-

derverwertung (Eisen)“ aufgestellt werden. Hierzu soll ermittelt werden, ob es durch die bis-

herige Nutzung des Lageplatzes zu schädlichen Bodenveränderungen im Sinne des

BBodSchG gekommen ist.

Das Geobüro Gifhorn wurde hierzu mit der Durchführung einer orientierenden Untersuchung

beauftragt. Die hierzu erforderlichen Felduntersuchungen wurden am 10.09.2013 vorge-

nommen. Die Ergebnisse sind nachstehend zusammengestellt und erläutert.

2 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Landkreis Gifhorn, Gemeinde Sassenburg,  in der

Ortschaft Grußendorf „Im Parsau“, siehe Übersichtsplan in der Anlage 1.  Es wird aus einem

rund 1.900 m² großen Lagerplatz für Altmetalle gebildet, siehe Abbildung 1.

Das Zentrum des Untersuchungsgebietes befindet sich bei RW: 3615093, HW: 5824769. Die

Fläche liegt auf einer mittleren Höhe von rund 69,5 mNN und ist morphologisch kaum struk-

turiert.

Der Platz dient zur Lagerung und zur Trennung von Metallen, die für eine Wiederverwertung

vorgesehen sind. Nach Angabe des Betreibers werden die hierzu herangezogenen Altpro-

dukte „trocken“, also ohne Betriebs- oder Schmierflüssigkeiten, angeliefert. Die Bereitstellung

und Lagerung erfolgt teilweise offen und teilweise in Mulden und in Unterständen. Der über-

wiegende Teil des Lageplatzes ist unbefestigt. Eine Teilfläche im Südosten des Platzes mit

einer Größe von rund 350 m² ist mit einer Betonplatte belegt.
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Abbildung 1: Lageplatz, Schwenkaufnahme von West nach Ost

Das Gebiet im Umfeld des Untersuchungsraumes wird überwiegend landwirtschaftlich ge-

nutzt. Im Westen befinden sich ein Gehölz und wenige Wohnhäuser. Nach Süden schließen

sich Gehölzflächen an. Rund 40 m nördlich und südöstlich sowie rund 190 m südwestlich

des Lagerplatzes befinden sich kleinflächige Teichanlagen.

Das Untersuchungsgebiet liegt innerhalb des Wasserschutzgebietes Westerbeck, Zone IIIB.

Das nächste Landschaftsschutzgebiet (LSG) ist das LSG Ostheide, dessen Grenze rund

370 m südlich des Platzes verläuft, siehe Abbildung 2. Sonstige naturräumliche Gebiete, die

einem besonderen Schutz unterliegen (Naturschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete etc.),

sind in der Umgebung des Untersuchungsgebietes nicht vorhanden.

Der Untergrund des Untersuchungsgebietes wird durch junge kaltzeitliche Lockergesteinsab-

lagerungen geprägt. Nach der geologischen Karte stehen überwiegend gut durchlässige

Sande an, siehe Abbildung 3.

Nach Augenschein sind im Bereich der Untersuchungsfläche lokal oberflächliche Ver-

schmutzungen in Form von dunkel verfärbten kleinflächigen Bereichen erkennbar. Hinweise

zu Unfällen oder sonstigen Vorkommnissen, die zum Austritt umweltgefährdender Flüssigkei-

ten geführt hätten, liegen nicht vor.
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Abbildung 2: LSG südlich des Untersuchungsgebietes (Quelle: NMU)

Abbildung 3: Geologische Karte (Quelle: LBEG)

LSG Ostheide
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3 Untersuchungsumfang

Zur Prüfung der Oberbodenbelastung wurden an 15 Punkten von der unbefestigten Lagerflä-

che Einzelproben entnommen. Die Probenahme erfolgte gemäß BBodSchV, Anhang 1, Ta-

belle 1. Danach soll die Entnahmetiefe bei Industrie- und Gewerbegrundstücken 0,0 m bis

0,1 m betragen. Als Entnahmegerät wurde eine Handschaufel verwendet. Die Entnahme-

punkte sind im Lageplan in Anlage 1 gekennzeichnet.

Aus den 15 Einzelproben wurde eine Mischprobe mit der Bezeichnung „OB“ gebildet, siehe

Probenahmeprotokoll in Anlage 3. Diese wurde ins Labor der UCL GmbH, Peine, verbracht

und auf Schwermetalle sowie PAK analysiert.

Außerdem wurden 3 Kleinrammbohrungen von jeweils 3 m Tiefe niedergebracht. Die Lage

der Bohransatzpunkte ist im Lageplan in Anlage 1 angegeben. Sämtliche Bohrungen erreich-

ten die Oberfläche des freien Grundwasserspiegels. Das Bohrgut aus den Kleinrammboh-

rungen wurde in Form von horizontierten Einzelproben entnommen. Das Bohrgut wurde vor

Ort bezüglich des kornfraktionellen Aufbaus und organoleptisch erkennbarer Besonderheiten

angesprochen. Die Ergebnisse der Ansprache sind in den Bodenprofilen in den Anlagen 2

aufgetragen.

Zur Analyse kamen die Proben aus dem Bereich der wassergesättigten Zone. Die drei Pro-

ben wurden auf KW (Kohlenwasserstoffindex) als Summenparameter für die Belastung

durch Mineralölprodukte analysiert.

4 Ergebnisse

Nach den Bohrergebnissen wird der Untergrund bis 3 m Tiefe aus Sanden aufgebaut, siehe

Anlagen 2. Bis maximal 0,5 m Tiefe werden die gewachsenen Böden von anthropogenen

Auffüllungen, die sich aus Sandumlagerungen mit Schotterbeimengungen und einer Mineral-

gemischauflage zusammensetzen, überdeckt. Grundwasser trat zum Zeitpunkt der Feldun-

tersuchungen (10.09.2013) in rund 1,8 m unter Geländeoberkante auf.
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Weder im natürlichen Boden noch in den Auffüllungen wurden erkennbare Hinweise für eine

Verunreinigung festgestellt. Die Ergebnisse der chemischen Analysen sind in den Anlagen 4

dokumentiert und in nachstehenden Tabellen zusammengestellt. In der Tabelle 2 (Oberbo-

den) sind neben den Messwerten auch die Vorsorgewerte der BBodSchV, Bodenart „Sand“

angegeben sowie die Prüfwerte für den Direktkontakt Boden-Mensch (Industrie- und Gewer-

beflächen) angegeben.

Tabelle 1: KW-Gehalte

KRB Tiefe [m] KW [mg/kg]

1 1,5-2,5 < 50

2 1,5-2,5 < 50

3 1,5-2,5 < 50

Tabelle 2: Analysen Oberboden (Mischprobe OB)

[mg/kg] OB
Vorsorgewert

BBodSchV

Prüfwert

BBodSchV

Cd 0,94 0,4 60

Pb 2.890 40 2.000

Cr 49,7 30 1.000

Cu 291 20 k.A.

Hg 0,21 0,1 80

Ni 33,4 15 900

Zn 423 60 k.A.

PAK16 1,97 3 k.A.

B(a)P 0,2 0,3 12
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5 Einstufung der Ergebnisse

Die KW-Gehalte liegen in den untersuchten Proben unter der Nachweisgrenze von

50 mg/kg. Eine schädliche Bodenveränderung durch Mineralölkohlenwasserstoffe liegt nicht

vor. Der Summengehalt der 16 PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) gemäß

EPA liegt im Oberboden unter dem Vorsorgewert der BBodSchV. Gleiches gilt für den Gehalt

an B(a)P (Benzo(a)pyren).

Bei den Metallen Cadmium, Blei, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Zink und Nickel sind die Ge-

halte an Blei, Kupfer und Zink erhöht. Der Bleigehalt überschreitet hierbei den Prüfwert für

Industrie- und Gewerbeflächen.

6 Fazit

Die Vorsorgewerte sind gemäß BBodSchG

„Bodenwerte, bei deren Überschreiten unter Berücksichtigung von geogenen oder

großflächig siedlungsbedingten Schadstoffgehalten in der Regel davon auszugehen

ist, dass die Besorgnis einer schädlichen Bodenveränderung besteht.“

Bei den Prüfwerten handelt es sich um

„Werte, bei deren Überschreiten unter Berücksichtigung der Bodennutzung eine ein-

zelfallbezogene Prüfung durchzuführen und festzustellen ist, ob eine schädliche Bo-

denveränderung oder Altlast vorliegt.“

Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse ist auf dem Lagerplatz in Grußendorf „Im Par-

sau“ der Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung im Sinne des BBodSchG nicht aus-

geräumt. Der Oberboden weist eine deutliche Belastung durch Schwermetalle, insbesondere

Blei, auf.
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Auf Grundlage der Ergebnisse der orientierenden Erkundung wird eine einzelfallbezogene

Prüfung durch eine Detailuntersuchung im Sinne der BBodSchV erforderlich.

Inwieweit Schutz- oder Beschränkungsmaßnahmen zu treffen sind, ist von den Ergebnissen

der Detailuntersuchung und einer wirkungspfadbezogenen Gefährdungsabschätzung ab-

hängig zu machen.

(Dipl.-Geol. F. Heinz)



Karte: NMUK

Übersichtsplan, ohne Maßstab

KRB 1

KRB 2

KRB 3

KRB = Kleinrammbohrung

Projekt Nr.: 130902 Datum:  September 2013

Landkreis Gifhorn, Gemeinde Sassenburg
Grußendorf, Im Parsau

Lagerplatz Haucke
Anlage Nr.:  1

NLageplan
Maßstab 1 : 250

Entnahme Oberbodenprobe

KRB 1

KRB 2

KRB 3



KRB 1

0,00 mGOK

1.80
 

 0.30

Auffüllung, Mineralgemisch, grau
- buntA

 0.50

Auffüllung, dunkelbraun, Grobsand,
mittelsandig, schwach kiesig

A

 3.00

Grobsand, mittelsandig, kiesig,
gelb - braun

      
   

   

Projekt Nr.: Datum: Anlage Nr.:

Landkreis Gifhorn, Gemeinde Sassenburg
Grußendorf, Im Parsau

130902 September 2013 2.1

Lagerplatz Haucke

      
   

   

Projekt Nr.: Datum: Anlage Nr.:

Bodenprofil 1
Maßstab d.H. =1:25



KRB 2

0.00 mGOK

1.70
 

 0.15

Auffüllung, Mineralgemisch, grau
- bunt

A

 0.50

Auffüllung,vereinz.Bauschutt, dunkelbraun,
Sand, kiesig, schwach schluffig,
schwach humos

A

 1.80

Mittelsand, feinsandig, schwach
grobsandig, beige

 3.00

Grobsand, mittelsandig, schwach
feinsandig, beige

      
   

   

Projekt Nr.: Datum: Anlage Nr.:

Landkreis Gifhorn, Gemeinde Sassenburg
Grußendorf, Im Parsau

130902 September 2013 2.2

Lagerplatz Haucke

      
   

   

Projekt Nr.: Datum: Anlage Nr.:

Bodenprofil 2
Maßstab d.H. =1:25



KRB 3

0.00 mGOK

1.80
 

 0.15

Auffüllung, Mineralgemisch, grau
- bunt

A

 0.40

Auffüllung, vereinz.Bauschutt,
dunkelbraun, Sand, schwach kiesig,
schwach schluffig, humos

A

 1.80

Sand, mittelsandig, feinsandig,
beige

 3.00

Grobsand, mittelsandig, schwach
kiesig

      
   

   

Projekt Nr.: Datum: Anlage Nr.:

Landkreis Gifhorn, Gemeinde Sassenburg
Grußendorf, Im Parsau

130902 September 2013 2.3

Lagerplatz Haucke

      
   

   

Projekt Nr.: Datum: Anlage Nr.:

Bodenprofil 3
Maßstab d.H. = 1:25



Projekt Nr.: 130902 Datum: September 2013 Anlage Nr.: 3

Probenahmeprotokoll

Landkreis Gifhorn, Gemeinde Sassenburg
Grußendorf, Im Parsau

Lagerplatz Haucke

Datum: 10.09.2013

Bezeichnung OB

Zusatz -

Art Oberbodenprobe

Aufschluss Lagerplatz

Entnahmegerät Edelmannbohrer

Verpackung Weißglas

Lagerung Kühltasche

Bodenart Auffüllung

(Sand und

Mineralgemisch)

Farbe grau

Geruch ohne

Auffälligkeit bereichsweise dunkle

Verfärbungen

Bemerkung Mischprobe aus 15

Einzelproben
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12 UCL Umwelt Control Labor GmbH · Josef-Rethmann-Str. 5 · 44536 Lünen · Telefon: 0 23 06 / 24 09-0 · Telefax: 0 23 06 / 24 09-10 · E-Mail: info@ucl-labor.de

St.-Nr.: 316/5957/0038 · USt-ID-Nr.: DE 811145308 · Commerzbank Münster · BLZ 400 400 28 · Konto 4000154 · HRB 17247 · Amtsgericht Dortmund
Geschäftsführer: Jürgen Cornelissen, Oliver Koenen, Martin Langkamp

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium mit der Erfüllung der Anforderungen der Verwaltungsvereinbarung BAM / OFD
Hannover. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.
Die Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte sowie deren Verwendung zu Werbezwecken bedürfen- auch auszugsweise - unserer schriftlichen
Genehmigung.

n.n. = kleiner Bestimmungsgrenze     n.b. = nicht bestimmbar     ° = nicht akkreditiert     FV = Fremdvergabe     UA=Unterauftragvergabe    + = durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination):   H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Geobüro Gifhorn
- Herr Frank Heinz -
Im Walde 5
38559 Wagenhoff

Prüfbericht - Nr.: 13-39260/1

UCL Umwelt Control Labor GmbH · Eddesser Straße 1 · 31234 Edemissen

Ansprechpartner:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Karsten Goldbach
05176-989751
05176989744
karsten.goldbach
@ucl-labor.de

Trockenrückstand 105°C

Kohlenwasserstoffindex

%

mg/kg

DIN EN 12880 (S2a);L

DIN EN ISO 16703;L

Analyse der Originalprobe

Analyse bez. auf den Trockenrückstand

Parameter
Probenbezeichnung

Probe-Nr.

Methode

Einheit

Bestimmungsgrenze

0,1

50

13-39260-001

90,0

< 50

Probe-Nr.:
Prüfgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Prüfzeitraum:

13-39260-001
Boden
Geobüro  Gifhorn, Im Walde 5, 38559 Wagenhoff / 61882
Grußendorf
12.09.2013 / Paketdienst
12.09.2013 - 17.09.2013

1) 1,5-2,5

Seite 1 von 3

Projekt Nr.: 130902 Datum: September 2013 Anlage Nr.:

Landkreis Gifhorn, Gemeinde Sassenburg
Grußendorf, Im Parsau

Lagerplatz Haucke
4.1



n.n. = kleiner Bestimmungsgrenze     n.b. = nicht bestimmbar     ° = nicht akkreditiert     FV = Fremdvergabe     UA=Unterauftragvergabe    + = durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination):   H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

20130917-7263312

Trockenrückstand 105°C

Kohlenwasserstoffindex

%

mg/kg

DIN EN 12880 (S2a);L

DIN EN ISO 16703;L

Analyse der Originalprobe

Analyse bez. auf den Trockenrückstand

Parameter
Probenbezeichnung

Probe-Nr.

Methode

Einheit

Bestimmungsgrenze

0,1

50

13-39260-002

85,3

< 50

Probe-Nr.:
Prüfgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Prüfzeitraum:

13-39260-002
Boden
Geobüro  Gifhorn, Im Walde 5, 38559 Wagenhoff / 61882
Grußendorf
12.09.2013 / Paketdienst
12.09.2013 - 17.09.2013

2) 1,5-2,5

Seite 2 von 3 zum Prüfbericht Nr. 13-39260/1

Projekt Nr.: 130902 Datum: September 2013 Anlage Nr.:

Landkreis Gifhorn, Gemeinde Sassenburg
Grußendorf, Im Parsau

Lagerplatz Haucke
4.2



n.n. = kleiner Bestimmungsgrenze     n.b. = nicht bestimmbar     ° = nicht akkreditiert     FV = Fremdvergabe     UA=Unterauftragvergabe    + = durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination):   H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

20130917-7263312

Trockenrückstand 105°C

Kohlenwasserstoffindex

%

mg/kg

DIN EN 12880 (S2a);L

DIN EN ISO 16703;L

Analyse der Originalprobe

Analyse bez. auf den Trockenrückstand

Seite 3 von 3 zum Prüfbericht Nr. 13-39260/1

Hannover, den 17.09.2013 Dr. Dipl.-Agrar-Ing. Katrin Esser-Mönning (Kundenbetreuer)

Parameter
Probenbezeichnung

Probe-Nr.

Methode

Einheit

Bestimmungsgrenze

0,1

50

13-39260-003

90,7

< 50

Probe-Nr.:
Prüfgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Prüfzeitraum:

13-39260-003
Boden
Geobüro  Gifhorn, Im Walde 5, 38559 Wagenhoff / 61882
Grußendorf
12.09.2013 / Paketdienst
12.09.2013 - 17.09.2013

3) 1,5-2,5

Projekt Nr.: 130902 Datum: September 2013 Anlage Nr.:

Landkreis Gifhorn, Gemeinde Sassenburg
Grußendorf, Im Parsau

Lagerplatz Haucke
4.3
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Genehmigung.

Geobüro Gifhorn
- Herr Frank Heinz -
Im Walde 5
38559 Wagenhoff

Prüfbericht - Nr.: 13-39256/1

UCL Umwelt Control Labor GmbH · Eddesser Straße 1 · 31234 Edemissen

Ansprechpartner:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Karsten Goldbach
05176-989751
05176989744
karsten.goldbach
@ucl-labor.de

Trockenrückstand 105°C

Blei
Cadmium
Chrom gesamt
Kupfer
Nickel
Quecksilber
Zink

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen
Fluoren
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen
Pyren
Benzo[a]anthracen
Chrysen
Benzo[b]fluoranthen*
Benzo[k]fluoranthen*
Benzo[a]pyren
Dibenz[ah]anthracen

%

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

DIN EN 12880 (S2a);L

DIN EN ISO 17294-2;L

DIN EN ISO 17294-2;L

DIN EN ISO 17294-2;L

DIN EN ISO 17294-2;L

DIN EN ISO 17294-2;L

DIN EN 1483;L

DIN EN ISO 17294-2;L

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

Analyse der Originalprobe

Analyse bez. auf den Trockenrückstand

PAK

Parameter
Probenbezeichnung

Probe-Nr.

Methode

Einheit

Bestimmungsgrenze

0,1

1

0,1

1

1

1

0,1

10

0,05

0,5

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

13-39256-001

87,2

2890
0,94
49,7
291
33,4
0,21
423

< 0,05
< 0,5

< 0,05
< 0,05
0,20

< 0,05
0,40
0,40
0,09
0,10
0,10
0,08
0,20

< 0,05

Probe-Nr.:
Prüfgegenstand:
Auftraggeber / KD-Nr.:
Projektbezeichnung:
Probeneingang am / durch:
Prüfzeitraum:

13-39256-001
Boden
Geobüro  Gifhorn, Im Walde 5, 38559 Wagenhoff / 61882
Grußendorf
12.09.2013 / Paketdienst
12.09.2013 - 19.09.2013
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n.n. = kleiner Bestimmungsgrenze     n.b. = nicht bestimmbar     ° = nicht akkreditiert     FV = Fremdvergabe     UA=Unterauftragvergabe    + = durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination):   H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

20130919-7276666

Benzo[ghi]perylen*
Indeno[1,2,3-cd]pyren*
Summe best. PAK (EPA)
*best. PAK nach TVO

Säureaufschluß

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

LUA Merkbl. Nr.1 NRW;L

DIN EN 13346 (S7a);L

Hinweise zur Probenvorbereitung

Seite 2 von 2 zum Prüfbericht Nr. 13-39256/1

Hannover, den 19.09.2013 M.Sc. Clarissa Fritz (Kundenbetreuer)

Parameter
Probenbezeichnung

Probe-Nr.

Methode

Einheit

Bestimmungsgrenze

0,05

0,05

13-39256-001

0,20
0,20
1,97
0,58

+
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Anlage
Zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB

Ziel der Planaufstellung
Einem bisher planungsrechtlich nicht abgesicherten Betrieb, der seit vielen Jahren seinen
Betriebssitz in Grußendorf hat, soll die Möglichkeit zur Fortführung gegeben werden. Ent-
sprechend der vorhandenen Nutzung erfolgt im Bebauungsplan die Ausweisung als Sonder-
gebiet – Rohstoffwiederverwetung (Eisen). Parallel wird der Flächennutzungsplan der Ge-
meinde Sassenburg bezüglich der bisherigen Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft
angepasst.

Verfahrensablauf
Die Unterrichtung über die voraussichtlichen Auswirkungen des Planes im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) fand in der Zeit vom 07.10.2013
bis 08.11.2013 statt.

In der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange,  deren Aufgabenbereich  durch die Planung berührt
wird, gem. § 4 Abs. 1 BauGB auch zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB bis zum 15.11.2013 auf-
gefordert. 
Seitens des Zweckverbandes Großraum Braunschweig wurde der Hinweis gegeben, dass
das  Plangebiet  im  Regionalen  Raumordnungsprogramm  als  Vorbehaltsgebiet  Natur  und
Landschaft sowie als Vorranggebiet Trinkwasserschutz festgelegt ist. 

Vom Landkreis Gifhorn wurde darauf hingewiesen, dass die Eingriffsregelung in vollem Um-
fang anzuwenden ist und das eine Stellungnahme möglich ist, sobald die in Auftrag gegebe-
nen Bodenuntersuchungen bezüglich der Altlastsituation abgeschlossen sind.

Die Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr forderte einen verkehrsgerechten
Ausbau der L 289.

Weder von privater Seite (Öffentlichkeit) noch von den am Verfahren beteiligten Nachbarge-
meinden wurden Stellungnahmen abgegeben.

Unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen und den vorliegenden Ergebnis-
sen der Boden- und Lärmschutzuntersuchungen wurden die Planunterlagen überarbeitet und
im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB den Behörden
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie den Nachbargemeinden und der Öffent-
lichkeit in der Zeit vom 19.05.2014 bis 20.06.2014 vorgestellt. 

Der Landkreis Gifhorn teilte mit, dass eine Kompensation des Eingriffs, auch wenn es sich
um eine bisher ungenehmigte betriebliche Nutzung handelt, unumgänglich ist. Weiterhin wur-
de der Hinweis gegeben, dass das Plangebiet im Trinkwasserschutzgebiet liegt und das die
betriebliche Nutzung nach den Regeln der Technik im Sinne des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes zu erfolgen hat sowie eine ausreichende Vorsorge im Sinne des Bodenschutzrech-
tes sicherzustellen ist. 

Der Forderung nach Kompensationsmaßnahmen wurde dadurch gefolgt, dass das Fachbüro
Biodata, Braunschweig, mit der Kartierung und Bewertung des Plangebietes beauftragt wur-
de. Das Ergebnis ist in die weitere Planung eingeflossen. Konkrete Regelungen zu Kompen-
sationsmaßnahmen sind im Bebauungsplan aufgenommen worden. Die weiteren Hinweise
waren entweder bereits in den Planunterlagen enthalten oder wurden entsprechend aufge-
nommen. 

Bedingt durch die erneute Anpassung der Planunterlagen, hier speziell die Aussagen zu den
Kompensationsmaßnahmen,  wurde eine erneute öffentliche Auslegung erforderlich.  Diese



Anlage
konnte jedoch eingeschränkt erfolgen, so dass nur zu den geänderten Punkten nochmals
eine Stellungnahme möglich war. 
Eine Stellungnahme wurde vom Landkreis Gifhorn abgegeben. Es kam der Hinweis, dass
die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fach-
betriebe zu berücksichtigen ist und das die Belange des Biotop- und Artenschutz nach wie
vor nicht ausreichend behandelt wurden. 

Zur Klärung der erhobenen Kritikpunkte wurde das mit dem Landschaftspflegerischen Fach-
beitrag (LFB) beauftragte Büro Biodata, Braunschweig, eingeschaltet. Es liegt folgende Ant-
wort vor: 
„- Die Biotopkartierung ist auf Basis des Nds. Kartierschlüssels (v. Drachenfels 2011) durch-

geführt worden. Das steht explizit im LFB. Die wenigen im Plangebiet wachsenden Pflan-
zen sind im LFB nicht im Einzelnen aufgeführt, weil sie nicht bestimmend für den erfass-
ten Biotoptyp sind.

- Eine Bewertung der Biotope im Plangebiet, gerade auch im Hinblick auf deren Schutzsta-
tus nach den Bestimmungen der Bundes- und Landesnaturschutzbestimmungen, ist vor-
genommen worden.

-  Angaben zum Eingriff sind im LFB ebenso enthalten wie solche zum Ausgleich.
- Aufgrund der bestehenden Nutzung, die nach Datenlage weder hinsichtlich der Flächenin-

anspruchnahme noch bezüglich der Art oder Intensität grundlegend geändert werden soll,
ist ein Untersuchungsgebiet von ca. 100 m im Umkreis des B-Plangebietes für ausrei-
chend erachtet worden, da gemäß den Gutachten des Geobüro Gifhorn (2013) und des
TÜV Nord (2013) es keine Anhaltspunkte dafür gibt,  dass schädigende Fernwirkungen
von dem Betrieb zu erwarten sind.

Analog ist auch auf faunistische Untersuchungen verzichtet worden, da dem B-Plangebiet
ein sehr geringes Lebensraumpotential für Arten zukommen, die in Artikel 4 Absatz 2 oder
Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG oder den Anhängen II und IV der Richtlinie 92/43/EWG
aufgeführt sind.

Das Arteninventar vor der Inbetriebnahme des Betriebes kann nicht rekonstruiert werden; es
ist  unter den gegebenen Bedingungen z.B. nicht  mehr zweifelsfrei  einzuschätzen,  ob der
Randbereich zwischen dem jungen Fichtenforst und der einstigen – nunmehr zum Schrott-
platz umfunktionierten – Grünlandfläche von Fledermäusen als Jagdhabitat genutzt worden
ist oder nicht.
Auf die Lage am Rand eines (um 1994) naturschutzfachlich bedeutsamen Grünlandkomple-
xes ist im LFB hingewiesen worden. Ob diese Bewertung nach fast 20 Jahren noch zutrifft,
kann mangels Daten nicht beurteilt werden. Außer einer Schutzwürdigkeit ergibt sich jedoch
keine weitere Bedeutung; ein rechtlicher Schutzstatus resultiert aus der Angabe im  Land-
schaftsrahmenplan nicht.
Inwieweit nicht der aktuelle, sondern ein früherer Geländezustand bewertet werden soll, be-
darf einer juristischen und nicht einer fachlichen Prüfung.“

Aus den Ausführungen des Fachbüros ist zu entnehmen, dass die für die Erarbeitung des
LFB relevanten gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt wurden. Im übrigen ist der vom Land-
kreis erwähnte Landschaftsrahmenplan als Leitfaden zu verstehen; er ist nie rechtskräftig ge-
worden. Im Rahmen des vorliegenden B-Planes ist nichts weiter zu veranlassen

Beurteilung der Umweltbelange
Zur Beurteilung der Planung wurden verschiedene Fachgutachten in Auftrag gegeben und
zwar 
 eine schalltechnische Untersuchung zum Betriebslärm;
 eine Gefährdungsabschätzung wegen möglicher schädlicher Bodenveränderungen;
 ein Fachbeitrag zur naturschutzfachlichen Eingriffsregelung.

Die Untersuchungsergebnisse wurden im Bebauungsplan als konkrete Festsetzungen aufge-
nommen. 
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Abwägungsvorgang
Alternative Standortmöglichkeiten für Eingriffe in den Naturhaushalt gibt es keine, weil mit
der Planung eine bereits über Generationen bestehende betriebliche Nutzung abgesichert
werden soll. 

Die Umweltbelange wurden ausreichend gewürdigt. Weitergehende Maßnahmen sind nicht
erforderlich.

Zum Bebauungsplan wurde am 05.11.2015 vom Rat der Gemeinde Sassenburg der Sat-
zungsbeschluss gefasst. 
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